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Besten Dank für das uns im Jahr 2013 entgegengebrachte Vertrauen, 
frohe Weihnachten 

sowie ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr!

Steuerliche Gesetzesinitiativen der Bundesregierung

1. Unternehmensbesteuerung und steu-
erliches Reisekostenrecht mit leichten 
Änderungen angenommen

Das	„Gesetz	zur	Änderung	und	Vereinfachung	der	Unterneh-
mensbesteuerung	 und	 des	 steuerlichen	 Reisekostenrechts“	
enthält	 neben	 der	 Erhöhung	 des	 Verlustrücktrags	 auch	 eine	
generelle	Änderung	des	Reisekostenrechts.

Unternehmensbesteuerung: Der	Höchstbetrag	von	511.500	€	
(bei	zusammen	veranlagten	Ehegatten	1.023.000	€)	beim	Ver-
lustrücktrag	wurde	auf	1	Mio.	€	(bzw.	2	Mio.	€)	angehoben.	
Die	 Einigung	des	Vermittlungsausschusses	 sah	des	Weiteren	
vor,	die	sog.	doppelte	Verlustnutzung	im	Körperschaftsteuer-
gesetz	neu	zu	regeln.	Negative	Einkünfte	eines	Organträgers	
bleiben	 bei	 der	 inländischen	 Besteuerung	 unberücksichtigt,	
soweit	 sie	 bereits	 in	 einem	 ausländischen	 Steuerverfahren	
geltend	gemacht	wurden.

Reisekostenrecht:	 Das	 steuerliche	 Reisekostenrecht	 wird	
grundlegend	vereinfacht	und	vereinheitlicht.	Dazu	verändert	
der	 Gesetzgeber	 bei	 den	 Pauschalen	 für	 Verpflegungsmehr-
aufwendungen	 die	 Mindestabwesenheitszeiten	 und	 führt	
statt	der	bisherigen	dreistufigen	Staffelung	eine	zweistufige	
Staffelung	der	Pauschalen	im	Inland	mit	12	€	und	24	€	ein.	
Die	niedrigste	Pauschale	von	6	€	entfällt	(siehe	hierzu	Beitrag	
Nr.	5	in	diesem	Informationsschreiben).

2. Neue Regeln durch das Gesetz zur Um-
setzung der Amtshilferichtlinie sowie 
zur Änderung steuerlicher Vorschriften

Das	 sog.	 Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetz	 enthielt	 zu-
nächst	 im	 Wesentlichen	 eine	 Anpassung	 deutscher	 Steuer-
vorschriften	an	das	Recht	der	Europäischen	Union	und	an	die	
Rechtsprechung	des	Europäischen	Gerichtshofs.	Später	wur-
den	Teile	des	gescheiterten	Jahressteuergesetzes	2013	aufge-
nommen.	

Nachfolgend	wollen	wir	 Ihnen	einen	Überblick	über	die	we-
sentlichen	Neuerungen	geben.

•	 Förderung von Elektrofahrzeugen: Die	 sog.	 1-%-Re-
gelung	 wird	 dahingehend	 ergänzt,	 dass	 für	 bis	 zum	
31.12.2013	 angeschaffte	 Elektro-	 oder	 Hybridfahrzeuge	
der	Listenpreis	um	500	€	pro	kWh	der	Batteriekapazität	

zu	 mindern	 ist.	 Die	 Minderung	 pro	 Kfz	 darf	 höchstens	
10.000	€	betragen.	Für	die	Folgejahre	ist	eine	Minderung	
um	jährlich	50	€	pro	kWh	vorgesehen.	Der	Höchstbetrag	
mindert	sich	für	in	den	Folgejahren	angeschaffte	Kfz	um	
jährlich	500	€.	

	 Wird	die	Fahrtenbuchmethode	angewendet,	 sind	die	auf	
die	 Anschaffung	 des	 Batteriesystems	 entfallenden	 Kos-
ten	 in	 Höhe	 der	 bei	 der	 1-%-Regelung	 zugestandenen	
Pauschalbeträge	 bei	 der	 Ermittlung	 der	 Gesamtkosten	
auszuscheiden,	d.	h.	die	Absetzungen	für	Abnutzung	sind	
entsprechend	zu	mindern.	Diese	Regelung	gilt	für	alle	vor	
dem	 1.1.2023	 angeschaffte	 Fahrzeuge.	 Sie	 gilt	 ab	 dem	
auf	die	Verkündung	des	Gesetzes	folgenden	Tag	auch	für	
Elektro-	und	Hybridfahrzeuge,	die	bereits	im	Betriebsver-
mögen	enthalten	sind	und	für	die	eine	Entnahme	oder	ein	
geldwerter	Vorteil	zu	versteuern	ist.

•	 Lohnsteuer-Nachschau:	 Mit	 der	 Einführung	 einer	 sog.	
„Lohnsteuer-Nachschau“	–	die	nicht	vorher	angekündigt	
werden	muss	 –	 soll	 das	 Finanzamt	 in	 die	 Lage	 versetzt	
werden,	sich	insbesondere	einen	Eindruck	über	die	räum-
lichen	Verhältnisse,	 das	 tatsächlich	 eingesetzte	 Personal	
und	den	üblichen	Geschäftsbetrieb	zu	verschaffen	(siehe	
hierzu	den	getrennten	Beitrag	in	diesem	Schreiben).	

•	 Lohnsteuer-Freibeträge:	 Als	 Verfahrensvereinfachung	
für	Arbeitnehmer	erlaubt	die	Finanzverwaltung	–	voraus-
sichtlich	ab	2015	–	auf	Antrag,	die	Geltungsdauer	eines	
im	 Lohnsteuerabzugsverfahren	 zu	 berücksichtigenden	
Freibetrags	 künftig	 auf	 2	 Kalenderjahre	 zu	 verlängern.	
Ein	 jährlicher	 Antrag	 auf	 Lohnsteuer-Ermäßigung	 beim	
Finanzamt	ist	damit	entbehrlich.

•	 Wehrsold:	Steuerfrei	bleiben	der	reine	Wehrsold	für	den	
freiwilligen	Wehrdienst	und	das	Dienstgeld	für	Reservis-
ten,	 das	 Taschengeld	 für	 den	 Bundesfreiwilligendienst,	
den	Jugendfreiwilligendienst	und	für	die	anderen	zivilen	
Freiwilligendienste.	 Steuerpflichtig	 werden	 bei	 Dienst-
verhältnissen	ab	dem	1.1.2014	unter	anderem	der	Wehr-
dienstzuschlag,	 besondere	 Zuwendungen	 sowie	 unent-
geltliche	Unterkunft	und	Verpflegung.	

•	 Pflegepauschbetrag:	Steuerpflichtige	können	wegen	au-
ßergewöhnlicher	Belastungen,	die	ihnen	durch	die	Pflege	
einer	hilflosen	Person	entstehen,	anstelle	einer	Steuerer-
mäßigung	 einen	 sog.	 Pflege-Pauschbetrag	 in	 Höhe	 von	
924	€	im	Jahr	geltend	machen,	wenn	sie	dafür	keine	Ein-
nahmen	erhalten	und	sie	die	Pflege	im	Inland	entweder	in	
ihrer	Wohnung	oder	in	der	Wohnung	des	Pflegebedürfti-
gen	persönlich	durchführen.	Mit	einer	Neuregelung	wird	
der	 Anwendungsbereich	 des	 Pflege-Pauschbetrages	 auf	
die	häusliche,	persönlich	durchgeführte	Pflege	im	gesam-
ten	EU-/EWR-Ausland	ausgeweitet	und	die	Norm	europa-
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rechtstauglich	 gestaltet.	 So	 kann	 die	 persönliche	 Pflege	
–	unter	weiteren	Voraussetzungen	–	nunmehr	auch	un-
abhängig	vom	Ort	der	Pflege	steuerlich	honoriert	werden.	

•	 Prozesskosten:	 Aufwendungen	 für	 die	 Führung	 eines	
Rechtsstreits	 (Prozesskosten)	werden	vom	Abzug	als	au-
ßergewöhnliche	 Belastung	 ausgeschlossen,	 es	 sei	 denn,	
es	 handelt	 sich	 um	 Aufwendungen,	 ohne	 die	 der	 Steu-
erpflichtige	Gefahr	liefe,	seine	Existenzgrundlage	zu	ver-
lieren	 und	 seine	 lebensnotwendigen	Bedürfnisse	 in	 dem	
üblichen	Rahmen	nicht	mehr	befriedigen	zu	können	(siehe	
getrennten	Beitrag	in	diesem	Schreiben).

•	 Ort der Leistung: Bislang	wurden	Leistungen,	die	an	den	
nicht	unternehmerischen	Bereich	einer	juristischen	Person	
erbracht	 wurden,	 die	 sowohl	 unternehmerisch	 als	 auch	
nicht	 unternehmerisch	 tätig	 ist,	 an	 dem	 Ort	 besteuert,	
an	dem	der	leistende	Unternehmer	seinen	Sitz	oder	eine	
Betriebsstätte	hat,	von	der	aus	der	Umsatz	tatsächlich	er-
bracht	wurde.	 In	 Zukunft	 richtet	 sich	 bei	 Leistungen	 an	
juristische	Personen,	die	sowohl	unternehmerisch	als	auch	
nicht	unternehmerisch	tätig	sind,	der	Leistungsort	insge-
samt	nach	 ihrem	Sitz,	 soweit	keine	andere	Ortsregelung	
vorgeht.	Dies	gilt	 sowohl	beim	Bezug	für	den	unterneh-
merischen	als	auch	für	den	nicht	unternehmerischen	Be-
reich.	Ausnahme:	der	Bezug	erfolgt	ausschließlich	für	den	
privaten	Bedarf	des	Personals	oder	eines	Gesellschafters.

•	 Vermietung von Sportbooten/Beförderungsmitteln: Durch	
die	Neufassung	des	Umsatzsteuergesetzes	wird	der	Leis-
tungsort	bei	der	langfristigen	Vermietung	von	Sportboo-
ten	an	den	Ort,	an	dem	das	Boot	dem	Leistungsempfänger	
zur	Verfügung	gestellt	wird	und	der	 leistende	Unterneh-
mer	an	diesem	Ort	auch	 seinen	Sitz	oder	eine	Betriebs-
stätte	 hat	 und	 die	 Vermietungsleistungen	 dort	 erbringt,	
verlagert.	 Das	 gilt	 auch	 für	 die	 langfristige	 Vermietung	
von	Beförderungsmitteln	an	Nichtunternehmer.

•	 Kunstgegenstände: Insbesondere	 die	 Lieferungen	 sowie	
die	Vermietung	von	Sammlungsstücken	und	Kunstgegen-
ständen	werden	ab	1.1.2014	von	der	Anwendung	des	er-
mäßigten	Umsatzsteuersatzes	ausgeschlossen;	sie	unter-
liegen	künftig	dem	Regelsteuersatz.	Nicht	betroffen	sind	
die	Umsätze	der	Künstler	selbst.

•	 Gutschriften/Änderung bei der Rechnungsstellung: 
Grundsätzlich	 richtet	sich	das	Recht	 für	die	Rechnungs-
ausstellung	nach	den	Vorschriften	des	Mitgliedstaats,	 in	
dem	 der	 Umsatz	 ausgeführt	 wird.	 Sofern	 der	 leistende	
Unternehmer	 nicht	 im	 Inland	 ansässig	 ist,	 gilt	 künftig	
das	 Recht	 des	 Mitgliedsstaates,	 in	 dem	 der	 Unterneh-
mer	 ansässig	 ist.	 Bei	 Ausstellung	 einer	 Rechnung	 durch	
den	Leistungsempfänger	muss	die	Rechnung	die	Angabe	
„Gutschrift“	enthalten	(siehe	getrennte	Beiträg	Nr.	15	und	
Nr.	25	in	diesem	Schreiben).

•	 Steuerschuldnerschaft bei Gas- und Stromlieferungen: 
Die	Anwendung	des	Reverse-Charge-Verfahrens	 ist	auch	
auf	die	Lieferung	von	Gas	über	das	Gasleitungsnetz	und	
von	Elektrizität	unter	bestimmten	Voraussetzungen	aus-
geweitet	worden.	Davon	betroffen	gewesen	wären	durch	
eine	 unglückliche	 Gesetzesfassung	 auch	 Betreiber	 von	
Photovoltaikanlagen.	Diese	Regelung	gilt	jedoch	aufgrund	
einer	 neuen	 Gesetzesfassung	 nur	 für	 die	 Lieferung	 von	
Energiehändlern	an	andere	Energiehändler.	Damit	unter-
liegen	die	Betreiber	von	Photovoltaikanlagen	oder	Wind-
energieanlagen	nicht	der	Übertragung	der	Steuerschuld-
nerschaft	 auf	 den	 Leistungsempfänger,	 da	 diese	 nicht	
„Wiederverkäufer“	sind.

•	 Steuerschlupflöcher:	 Einschränkungen	 sieht	 das	 Gesetz	
unter	anderem	bei	den	sog.	„Cash-GmbHs“	vor,	die	es	Er-
ben	bislang	ermöglichten,	große	private	Geldvermögen	als	
Betriebsvermögen	zu	deklarieren	und	damit	die	Erbschaft-
steuer	 drastisch	 zu	 reduzieren.	Nach	 dem	Vermittlungs-

vorschlag	darf	 eine	 solche	GmbH	nur	noch	20	%	dieses	
Vermögens	enthalten.	
Ebenfalls	begrenzt	wurde	die	Möglichkeit	für	Immobilien-
unternehmen,	durch	Anteilstausch	über	sog.	RETT-Blocker	
die	Grunderwerbsteuer	zu	vermeiden.	Der	Anwendungsbe-
reich	wird	stark	eingegrenzt.	
Das	als	„Goldfinger“	bezeichnete	Steuersparmodell	mittels	
An-	 und	 Verkauf	 von	 Gold	 über	 Firmen	 nach	 ausländi-
schem	Recht	wurde	vom	Vermittlungsausschuss	gänzlich	
aus	dem	Einkommensteuergesetz	gestrichen.	

Anmerkung: Das	 neugefasste	 Gesetz	 trat	 im	Grundsatz	 am	
Tag	 nach	 der	 Verkündung	 in	 Kraft.	 Zahlreiche	 Elemente	 aus	
dem	gescheitertem	Jahressteuergesetz	2013	finden	allerdings	
–	wie	ursprünglich	geplant	–	bereits	für	den	gesamten	Veran-
lagungszeitraum	2013	Anwendung.	

3. Förderung des ehrenamtlichen Engage-
ments wurde verbessert

Mit	dem	Gemeinnützigkeitsentbürokratisierungsgesetz	stärkt	
der	Gesetzgeber	das	Ehrenamt	und	entlastet	Vereine,	Stiftun-
gen	und	andere	gemeinnützige	Organisationen	von	Bürokra-
tie.	Dazu	wurden	folgende	Maßnahmen	beschlossen:

•	 Die	sog.	„Übungsleiterpauschale“	wurde	von	2.100	€	auf	
2.400	€	und	die	sog.	„Ehrenamtspauschale“	von	500	€	auf	
720	 €	 angehoben.	 Diese	 Einnahmen	 sind	 nicht	 steuer-	
oder	sozialversicherungspflichtig.	Übungsleitertätigkeiten	
sind	nebenberufliche	Tätigkeiten	 für	eine	gemeinnützige	
Organisation	oder	eine	juristische	Person	des	öffentlichen	
Rechts.	Die	„Ehrenamtspauschale“	kann	für	 jede	Art	von	
Tätigkeit	 für	 gemeinnützige	 Vereine,	 kirchliche	 oder	 öf-
fentliche	Einrichtungen	in	Anspruch	genommen	werden.

•	 Die	 Frist,	 in	 der	 steuerbegünstigte	 Körperschaften	 ihre	
Mittel	verwenden	müssen,	ist	um	ein	Jahr	verlängert	wor-
den.	Bisher	mussten	diese	bis	zum	Ablauf	des	auf	den	Zu-
fluss	 folgenden	Kalenderjahres	 erfolgen.	Dies	 ermöglicht	
einen	größeren	und	flexibleren	Planungszeitraum	für	den	
Einsatz	der	zur	Verfügung	stehenden	Mittel.

•	 Steuerbegünstigte	 Organisationen	 können	 durch	 eine	
gesetzliche	Regelung	der	sog.	 „Wiederbeschaffungsrück-
lage“	Mittel	 zurücklegen,	 um	 beispielsweise	 einen	 alten	
Pkw	durch	einen	neuen	oder	größeren	zu	ersetzen.	Eine	
weitere	große	Erleichterung	ist	für	die	sog.	freie	Rückla-
ge	vorgesehen.	Körperschaften	können	das	nicht	ausge-
schöpfte	Potenzial,	das	sie	in	einem	Jahr	in	die	freie	Rück-
lage	hätten	einstellen	können,	in	den	folgenden	2	Jahren	
ausschöpfen.	

•	 Im	Bürgerlichen	Gesetzbuch	ist	eine	Regelung	eingeführt,	
die	 die	 zivilrechtliche	 Haftung	 von	 Vereinsmitgliedern	
oder	Mitgliedern	von	Vereinsorganen	auf	Vorsatz	und	gro-
be	Fahrlässigkeit	beschränkt,	wenn	die	Vergütung	720	€	
jährlich	nicht	übersteigt.

•	 Gemeinnützige	 Organisationen	 können	 nun	 andere	 ge-
meinnützige	 Organisationen	 leichter	 mit	 Kapital	 unter-
stützen,	denn	dies	war	bisher	nur	in	begrenztem	Umfang	
möglich.	Die	Regelung	ermöglicht	vor	allem	die	Schaffung	
sog.	Stiftungslehrstühle	an	Universitäten.

•	 Die	 Umsatzgrenze	 für	 sportliche	 Veranstaltungen	 wird	
um	10.000	€	auf	45.000	€	angehoben.	Veranstaltungen,	
die	 sich	 im	Rahmen	dieser	Umsatzgrenze	bewegen,	 sind	
steuerfrei.

Anmerkung:	 Durch	 die	 gesetzlichen	 Änderungen	 bedürfen	
viele	„Vereinssatzungen“	ggf.	einer	Anpassung.	Lassen	Sie	sich	
vor der Anpassung	beraten!
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Für alle Steuerpflichtigen

4. Grundfreibetrag steigt auch ab 2014 
minimal an

Der	Grundfreibetrag	steigt	für	das	verfassungsrechtlich	gebo-
tene	Existenzminimum	 in	zwei	Schritten:	 Für	das	 Jahr	2013	
beträgt	 er	 8.130	€,	 ab	 2014	 erhöht	 er	 sich	 auf	 8.354	€.	 Es	
bleibt	jeweils	beim	Eingangssteuersatz	von	14	%.

5. Neuregelungen im Reisekostenrecht  
ab 2014

Mit	den	Neuregelungen	bei	den	Reisekosten	soll	eine	verein-
fachte	 Ermittlung	 der	 abziehbaren	 Reisekosten	 ab	 2014	 er-
reicht	werden.	Von	den	Neuregelungen	sind	die	Fahrtkosten,	
Verpflegungsmehraufwendungen	 und	 Übernachtungskosten	
betroffen.	Dieser	Beitrag	soll	einen	kurzen	Überblick	über	die	
neuen	Regelungen	geben.	

Die erste Tätigkeitsstätte (neu):	An	die	Stelle	des	bisherigen	
Begriffs	 der	 „regelmäßigen	 Arbeitsstätte“	 tritt	 ab	 2014	 der	
neue	Begriff	der	 „ersten	Tätigkeitsstätte“.	Hierbei	handelt	es	
sich	um	eine	ortsfeste	Einrichtung,	an	der	der	Arbeitnehmer	
unbefristet,	 für	 die	 gesamte	 Dauer	 des	 Dienstverhältnisses	
oder	 länger	als	48	Monate	tätig	werden	soll.	Ein	Arbeitneh-
mer	kann	nur	„eine“	erste	Tätigkeitsstätte	je	Dienstverhältnis	
haben.	Entscheidend	ist	grundsätzlich	die	Anordnung	des	Ar-
beitgebers	gemäß	dienstrechtlichen	Weisungen.	

1. Prüfungsstufe – die Zuordnung des Arbeitgebers: Wenn	
mehrere	 Tätigkeitsstätten	 vorhanden	 sind,	 bestimmt	der	Ar-
beitgeber,	welche	davon	als	erste	Tätigkeitsstätte	gilt.
2. Prüfungsstufe – die quantitative Abgrenzung: Ordnet	der	
Arbeitgeber	den	Arbeitnehmer	keiner	bestimmten	Tätigkeits-
stätte	zu,	wird	eine	erste	Tätigkeitsstätte	bestimmt,	sofern

•	 der	Arbeitnehmer	typischerweise	arbeitstäglich	oder
•	 je	Arbeitswoche	2	volle	Arbeitstage	oder
•	 mindestens	1/3	seiner	regelmäßigen	Arbeitszeit

an	 einer	 betrieblichen	 Einrichtung	 gemäß	 seinem	 Arbeits-
vertrag	tätig	werden	soll.	Soll	der	Arbeitnehmer	an	mehreren	
Tätigkeitsstätten	mindestens	 1/3	der	vereinbarten	 regelmäßi-
gen	 Arbeitszeit	 tätig	 werden,	 wird	 die	 seiner	Wohnung	 am	
nächsten	 liegende	 Tätigkeitsstätte	 als	 erste	 Tätigkeitsstätte	
bestimmt.	

Fahrtkosten: Der	Arbeitnehmer	kann	bei	beruflich	veranlass-
ter	Auswärtstätigkeit	die	Fahrtkosten	in	Höhe	der	tatsächlich	
entstandenen	 Aufwendungen	 als	 Werbungskosten	 geltend	
machen.	Anstelle	der	tatsächlichen	Aufwendungen	kann	auch	
ein	pauschaler	Kilometersatz	für	jeden	gefahrenen	Kilometer	
als	Werbungskosten	angesetzt	werden,	sofern	der	Arbeitneh-
mer	alle	Aufwendungen	 für	das	Fahrzeug	 trägt.	Dieser	pau-
schale	Kilometersatz	beträgt	für	Pkws	zzt.	0,30	€	je	Kilometer.	
Hier	 sei	 jedoch	 angemerkt,	 dass	 die	 tatsächlichen	Kosten	 je	
Kilometer	i.	d.	R.	weit	höher	sind	und	sich	somit	eine	individu-
elle	Ermittlung	lohnen	kann.

Beispiel 1: Arbeitnehmer	A	mit	Wohnsitz	in	Düsseldorf	ist	un-
befristet	dem	Sitz	der	Geschäftsleitung	seines	Arbeitgebers	in	
Köln	zugeordnet.	Er	hat	dort	 seine	erste	Tätigkeitsstätte.	 Im	

Monat	 Juni	2014	wird	er	an	25	Arbeitstagen	nur	bei	 einem	
Kunden	in	Bonn	tätig.	Die	Fahrten	dorthin	legt	er	mit	seinem	
eigenen	Pkw	zurück.	Die	einfache	Entfernung	von	seiner	Woh-
nung	in	Düsseldorf	zum	Kunden	in	Bonn	beträgt	72	km.
Konsequenz: Die	Fahrten	von	seiner	Wohnung	in	Düsseldorf	
zu	seiner	ersten	Tätigkeitsstätte	in	Köln	werden	in	Höhe	der	
Entfernungspauschale	als	Werbungskosten	berücksichtigt.	Für	
seine	beruflich	veranlasste	Auswärtstätigkeit	in	Bonn	kann	A	
die	 Werbungskosten	 nach	 Reisekostengrundsätzen	 geltend	
machen.	So	kann	er	z.	B.	folgende	Fahrtkosten	als	Werbungs-
kosten	ansetzen:	25	Arbeitstage	×	144	gefahrene	Kilometer	
×	0,30	€	=	1.080	€.

Verpflegungsmehraufwendungen: Die	 bisherige	 dreistufige	
Staffelung	bei	den	Verpflegungsmehraufwendungen	wird	auf	
zwei	Stufen	reduziert.	Für	Inlandsreisen	können	ab	2014	fol-
gende	Pauschbeträge	steuerlich	berücksichtigt	werden:

•	 12	 €	 je	 Kalendertag,	 sofern	 der	 Arbeitnehmer	mehr	 als	
8	Stunden	von	seiner	Wohnung	und	ggf.	der	ersten	Tätig-
keitsstätte	abwesend	ist,		

•	 24	€	je	Kalendertag	bei	einer	Abwesenheit	von	mehr	als	
24	Stunden,

•	 jeweils	12	€	für	den	An-	und	Abreisetag	bei	auswärtiger	
Übernachtung	ohne	Prüfung	einer	Mindestabwesenheits-
zeit.	

Für	die	Qualifizierung	als	An-	oder	Abreisetag	 ist	es	ausrei-
chend,	 wenn	 der	 Arbeitnehmer	 an	 diesem,	 einem	 anschlie-
ßenden	 oder	 vorhergehenden	 Tag	 außerhalb	 der	 Wohnung	
übernachtet.

Die	Verpflegungspauschale	von	12	€	gilt	auch	dann,	wenn	der	
Arbeitnehmer	seine	eintägige	berufliche	Tätigkeit	„über	Nacht	
ausübt”	(ohne	Übernachtung)	und	er	dadurch	ebenfalls	insge-
samt	mehr	als	8	Stunden	von	der	Wohnung	und	ggf.	der	ersten	
Tätigkeitsstätte	abwesend	ist.	

Beispiel 2:	Arbeitnehmer	B	hat	eine	Besprechung	mit	einem	
Kunden	 am	 Mittwoch	 um	 9	 Uhr.	 Aufgrund	 der	 Entfernung	
muss	er	bereits	am	Dienstag	anreisen.	Er	verlässt	gegen	20	Uhr	
seine	 Wohnung	 und	 übernachtet	 am	 Ort	 der	 Besprechung.	
Nach	der	Besprechung	reist	er	wieder	ab.	Seine	Wohnung	er-
reicht	er	am	Donnerstag	um	2.00	Uhr.
Rechtslage bis 31.12.2013:	B	kann	lediglich	für	den	Bespre-
chungstag	 einen	 Pauschbetrag	 von	 24	 €	 geltend	 machen,	
da	die	Abwesenheitsdauer	an	den	übrigen	zwei	Tagen	unter	
8	Stunden	betragen	hat.					
Rechtslage ab 2014: B	kann	für	den	An-	und	Abreisetag	je-
weils	einen	Pauschbetrag	von	12	€	und	für	den	Besprechungs-
tag	einen	Pauschbetrag	von	24	€	als	Werbungskosten	geltend	
machen,	insgesamt	also	48	€.	

Verpflegungsmehraufwendungen bei Auslandstätigkeit:	
Auch	für	Tätigkeiten	im	Ausland	gelten	ab	2014	nur	noch	zwei	
statt	 bisher	 drei	 Pauschalen,	 wobei	 die	 gleichen	 Vorausset-
zungen	wie	bei	den	inländischen	Pauschalen	erfüllt	sein	müs-
sen.	 Die	Auslandspauschalen	waren	 bei	 Ausarbeitung	 dieses	
Schreibens	noch	nicht	bekannt.	Diese	werden	aber	sicherlich	
noch	vor	Jahresende	2013	veröffentlicht.

Doppelte Haushaltsführung: Das	 Vorliegen	 eines	 „eigenen	
Hausstands“	 außerhalb	 des	Ortes	 der	 ersten	 Tätigkeitsstätte	
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erfordert	 künftig	 neben	dem	 Innehaben	 einer	Wohnung	aus	
eigenem	Recht	oder	als	Mieter	auch	eine	angemessene	finan-
zielle	Beteiligung	an	den	Kosten	der	 Lebensführung.	Außer-
dem	muss	am	Ort	der	ersten	Tätigkeitsstätte	die	Nutzung	einer	
Zweitunterkunft	 aus	 beruflichen	 Gründen	 erforderlich	 sein.	
Eine	 Zweitwohnung	 an	 einem	 anderen	 Ort	 kann	 anerkannt	
werden,	wenn	der	Weg	von	dort	aus	zur	ersten	Tätigkeitsstätte	
weniger	als	die	Hälfte	der	Entfernung	von	der	Hauptwohnung	
zur	neuen	Tätigkeitsstätte	beträgt.

Ab	2014	können	als	Unterkunftskosten	im	Inland	die	dem	Ar-
beitnehmer	 tatsächlich	entstehenden	Aufwendungen	 für	die	
Nutzung	 einer	Wohnung	 oder	 Unterkunft	 angesetzt	werden	
–	höchstens	jedoch	1.000	€	pro	Monat.	Soweit	der	monatliche	
Höchstbetrag	nicht	 ausgeschöpft	wird,	 ist	 eine	Übertragung	
des	nicht	ausgeschöpften	Volumens	in	andere	Monate	im	sel-
ben	Kalenderjahr	möglich.	Die	bisherige	Grenze	von	60	m2	für	
eine	Wohnung	entfällt.	Für	das	Ausland	bleibt	die	Rechtslage	
unverändert.

Änderungen bei der Dreimonatsfrist: Die	 Berücksichtigung	
der	Pauschalen	für	die	Verpflegungsmehraufwendungen	bleibt	
wie	 bisher	 grundsätzlich	 auf	 die	 ersten	3	Monate	 einer	 be-
ruflichen	Tätigkeit	an	ein	und	derselben	Tätigkeitsstätte	be-
schränkt.	Neu	ist	ab	2014,	dass	eine	zeitliche	Unterbrechung	
von	 4	Wochen	 unabhängig	 vom	 Anlass	 der	 Unterbrechung,	
wie	z.	B.	Krankheit,	Urlaub	oder	Tätigkeit	an	einer	anderen	Tä-
tigkeitsstätte,	zu	einem	Neubeginn	der	Dreimonatsfrist	führt.

Anmerkung:	Ggf.	müssen	die	Reisekostenrichtlinien	in	Ihrem	
Betrieb	 angepasst	 werden.	 Reisekosten	 stellen	 in	 manchen	
Unternehmen	einen	großen	finanziellen	Belastungsfaktor	dar.	
Lassen Sie sich im Einzelfall von uns beraten!

6. 1-%-Regelung auf Grundlage des 
„Bruttolistenneupreises“ 

Von	der	Fachwelt	heftig	umstritten	ist	die	Tatsache,	dass	die	
1-%-Regelung	vom	„Bruttolistenneupreis“	und	nicht	vom	tat-
sächlichen	Kaufpreis	des	Pkw	angewandt	wird.	Das	macht	sich	
besonders	bei	gebraucht	gekauften	Pw	negativ	bemerkbar.	

Das	 Einkommensteuergesetz	 schreibt	 vor,	 dass	 zum	Arbeits-
lohn	auch	die	Vorteile	aus	der	Überlassung	eines	Dienstwa-
gens,	soweit	ihn	der	Arbeitnehmer	privat	nutzen	kann,	gehö-
ren.	 Dieser	 Vorteil	 kann	mit	 den	 durch	 die	 private	 Nutzung	
verursachten	 Kosten	 des	 Fahrzeugs	 (Fahrtenbuchmethode)	
oder,	wenn	ein	Fahrtenbuch	nicht	geführt	wird,	mit	1	%	des	
„Bruttolistenpreises“	(sog.	1-%-Regelung)	bewertet	werden.	
	
In	 einem	 vor	 dem	 Bundesfinanzhof	 (BFH)	 ausgefochtenen	
Streitfall	durfte	ein	Steuerpflichtiger	einen	von	seinem	Arbeit-
geber	zur	Verfügung	gestellten	Dienstwagen	auch	für	private	
Fahrten	 nutzen.	 Das	 gebrauchte	 Fahrzeug	 hatte	 noch	 einen	
Wert	von	rund	32.000	€.	Der	Bruttolistenneupreis	belief	sich	
auf	81.400	€.	Das	Finanzamt	setzte	als	geldwerten	Vorteil	aus	
der	Überlassung	des	Dienstwagens	entsprechend	der	1-%-Re-
gelung	auf	Grundlage	des	Bruttolistenneupreises	einen	Betrag	
in	Höhe	von		814	€	monatlich	an.	Dagegen	machte	der	Kläger	
geltend,	dass	bei	der	Berechnung	des	Vorteils	nicht	der	 Lis-
tenneupreis,	 sondern	 der	 Gebrauchtwagenwert	 zugrunde	 zu	
legen	 sei.	 Außerdem	würden	Neufahrzeuge	 kaum	noch	 zum	
Bruttolistenpreis	 veräußert.	 Der	 Gesetzgeber	 müsse	 deshalb	
aus	verfassungsrechtlichen	Gründen	einen	Abschlag	vorsehen.	

Der	BFH	hielt	in	seiner	Entscheidung	vom	13.12.2012	an	der	
Rechtsprechung	fest,	dass	die	1-%-Regelung	als	pauschalie-

rende	Bewertungsregelung	individuelle	Besonderheiten	in	Be-
zug	auf	die	Art	und	die	Nutzung	des	Dienstwagens	grundsätz-
lich	unberücksichtigt	lässt.	Schon	früher	hatte	er	entschieden,	
dass	 nachträgliche	 Änderungen	 am	 Fahrzeug	 unabhängig	
davon,	ob	werterhöhend	oder	wertverringernd,	grundsätzlich	
unerheblich	bleiben,	sodass	auch	bei	einem	vom	Arbeitgeber	
gebraucht	erworbenen	Fahrzeug	grundsätzlich	der	Bruttolis-
tenneupreis	anzusetzen	ist.	

Er	folgte	auch	nicht	dem	Einwand,	dass	heutzutage	auch	Neu-
fahrzeuge	praktisch	kaum	noch	zum	ausgewiesenen	Bruttolis-
tenneupreis	verkauft	werden	und	der	Gesetzgeber	deshalb	von	
Verfassungs	wegen	gehalten	 ist,	Anpassungen	vorzunehmen,	
etwa	durch	einen	Abschlag	vom	Bruttolistenneupreis.	

Insoweit ist zu berücksichtigen, dass der Vorteil des Ar-
beitnehmers nicht nur in der Fahrzeugüberlassung selbst 
liegt, sondern auch in der Übernahme sämtlicher damit 
verbundener Kosten wie Steuern, Versicherungsprämien, 
Reparatur- und Wartungskosten sowie insbesondere der 
Treibstoffkosten. Alle diese Aufwendungen sind weder im 
Bruttolistenneupreis noch in den tatsächlichen, möglicher-
weise geringeren Anschaffungskosten abgebildet. 

Soweit	der	BFH	in	anderem	Zusammenhang	auf	die	tatsäch-
lichen	 Fahrzeugpreise	 abstellt,	 nämlich	 bei	 der	 Besteuerung	
des	 Vorteils	 durch	 Rabatte	 beim	 Neuwagenkauf	 (Jahreswa-
genbesteuerung),	 wird	 hier	 der	 Vorteil	 nicht	 nach	Maßgabe	
einer	grob	typisierenden	Regelung,	sondern	auf	Grundlage	des	
tatsächlich	verwirklichten	Sachverhalts	ermittelt	und	besteu-
ert.	Diese	Möglichkeit	hat	der	Arbeitnehmer	ebenfalls,	wenn	er	
sich	für	die	Fahrtenbuchmethode	entscheidet.	

7. Dienstwagenbesteuerung: Anwendung 
der 1-%-Regelung auch bei fehlender 
privater Nutzung

Stellt	 der	 Arbeitgeber	 dem	Arbeitnehmer	 unentgeltlich	 oder	
verbilligt	 ein	 Fahrzeug	 zur	 privaten	Nutzung	 zur	 Verfügung,	
führt	 dies	 beim	 Arbeitnehmer	 auch	 dann	 zu	 einem	 steuer-
pflichtigen	 Vorteil,	 wenn der Arbeitnehmer das Fahrzeug 
tatsächlich nicht privat nutzt.	Der	Vorteil	ist,	wenn	ein	ord-
nungsgemäßes	 Fahrtenbuch	 nicht	 geführt	 worden	 ist,	 nach	
der	1-%-Regelung	zu	bewerten.	Dies	hat	der	Bundesfinanzhof	
(BFH)	in	einer	Reihe	von	Urteilen	vom	21.3.2013	und	18.4.2013	
entschieden	und damit seine bisherige Rechtsprechung kor-
rigiert. Bisher wurde in derartigen Fällen die tatsächliche 
private Nutzung des Fahrzeugs vermutet. Der Steuerpflich-
tige konnte die Vermutung unter engen Voraussetzungen 
widerlegen. Diese Möglichkeit ist nun entfallen.  

Die	vom	Arbeitgeber	gewährte	Möglichkeit,	den	Dienstwagen	
auch	 privat	 nutzen	 zu	 dürfen,	 führt	 beim	 Arbeitnehmer	 zu	
einem	Vorteil,	der	als	Lohn	zu	versteuern	 ist.	Ob	der	Arbeit-
nehmer	von	der	Möglichkeit	der	privaten	Nutzung	Gebrauch	
gemacht	hat,	ist	nach	neuester	Auffassung	des	BFH	dafür	un-
erheblich,	denn	der	Vorteil	in	Gestalt	der	konkreten	Möglich-
keit,	das	Fahrzeug	auch	zu	Privatfahrten	nutzen	zu	dürfen,	ist	
dem	Arbeitnehmer	bereits	mit	der	Überlassung	des	Fahrzeugs	
zugeflossen.	

Das	Einkommensteuergesetz	setzt	keine	tatsächliche	Nutzung	
voraus,	sondern	verweist	nur	auf	die	1-%-Regelung.	Mit	dem	
Betrag,	 der	 nach	 der	 1-%-Regelung	 als	 Einnahme	 anzuset-
zen	ist,	sollen	sämtliche	geldwerten	Vorteile,	die	sich	aus	der	
Möglichkeit	zur	privaten	Nutzung	des	Dienstwagens	ergeben	
–	unabhängig	von	Nutzungsart	und	-umfang	–	pauschal	ab-
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gegolten	werden.	Diese	Typisierung	hat	der	BFH	wiederholt	als	
verfassungsgemäß	erachtet.	

Anmerkung: Die	 1-%-Regelung	 kommt	 aber	 nur	 dann	 zur	
Anwendung,	wenn	feststeht,	dass	der	Arbeitgeber	dem	Arbeit-
nehmer	tatsächlich	einen	Dienstwagen	zur	privaten	Nutzung	
arbeitsvertraglich	 oder	 doch	 zumindest	 auf	 Grundlage	 einer	
konkludent	 getroffenen	 Nutzungsvereinbarung	 überlassen	
hat.	In	Zukunft	wird	also	lediglich	ein	arbeitsvertraglich	ver-
einbartes	 Privatnutzungsverbot	 oder	 das	 ordnungsgemäße	
Führen	 eines	 Fahrtenbuchs	 die	 Besteuerung	 des	 geldwerten	
Vorteils	verhindern	können.

8. Strenge Anforderungen an ein  
„ordnungsgemäßes“ Fahrtenbuch

Wie	 der	 Bundesfinanzhof	 bereits	 in	 seinem	 Urteil	 vom	
1.3.2012	entschieden	hat,	muss	ein	ordnungsgemäßes	Fahr-
tenbuch	zeitnah und in geschlossener Form geführt	werden,	
um	 so	 nachträgliche	 Einfügungen	 oder	 Änderungen	 auszu-
schließen	oder	als	solche	erkennbar	zu	machen.	Neben Datum 
und Fahrtzielen sind auch die jeweils aufgesuchten Kunden 
oder Geschäftspartner oder die konkreten Gegenstände der 
dienstlichen Verrichtung aufzuführen, und zwar grundsätz-
lich jede einzelne berufliche Verwendung für sich und mit 
dem bei Abschluss der Fahrt erreichten Gesamtkilometer-
stand des Fahrzeugs.	Bei	einer	einheitlichen	beruflichen	Reise	
können	 diese	 Abschnitte	 zwar	miteinander	 zu	 einer	 zusam-
menfassenden	Eintragung	verbunden	und	der	am	Ende	der	ge-
samten	Reise	erreichte	Gesamtkilometerstand	aufgezeichnet	
werden.	Im Rahmen dieser Erleichterung sind aber die ein-
zelnen Kunden oder Geschäftspartner im Fahrtenbuch in der 
zeitlichen Reihenfolge aufzuführen, in der sie aufgesucht 
worden sind. 

Diese	Daten	gehören	zu	den	unverzichtbaren	Angaben,	die	im	
Fahrtenbuch	 selbst	 zu	machen	 sind.	 Es	 genügt	 nicht,	 wenn	
nur	allgemein	und	pauschal	die	betreffenden	Fahrten	im	Fahr-
tenbuch	als	„Dienstfahrten“	bezeichnet	werden.	Unzureichen-
de	Angaben	 im	Fahrtenbuch	können	nicht	aufgrund	eigener	
Tagebuchaufzeichnungen	des	Arbeitnehmers	ergänzt	werden.	
Denn	die	für	ein	Fahrtenbuch	essenziellen	Angaben	sind	dort	
selbst	zu	machen	und	nicht	an	anderer	Stelle	in	einer	weite-
ren	und	gegebenenfalls	auch	nachträglich	vom	Arbeitnehmer	
erstellten	 Auflistung.	 Ein	 „ordnungsgemäßes“	 Fahrtenbuch	
liegt	deshalb	auch	dann	nicht	vor,	wenn	die	unzureichenden	
Angaben	im	Fahrtenbuch	selbst	durch	vom	Arbeitgeber	stam-
mende	Listen	und	Ausdrucke	des	Terminkalenders	ergänzt	und	
vervollständigt	werden.

9. Vom Arbeitnehmer getragene  
Aufwendungen bei der Überlassung 
eines betrieblichen Kfz

Zahlt	 der	 Arbeitnehmer	 an	 den	 Arbeitgeber	 oder	 an	 einen	
Dritten	zur	Erfüllung	einer	Verpflichtung	des	Arbeitgebers	für	
die	 Nutzung	 eines	 betrieblichen	 Kraftfahrzeugs	 zu	 privaten	
Fahrten,	zu	Fahrten	zwischen	Wohnung	und	regelmäßiger	Ar-
beitsstätte	und	 zu	Heimfahrten	 im	Rahmen	einer	 doppelten	
Haushaltsführung	ein	Nutzungsentgelt,	mindert	dies	den	Nut-
zungswert	und	damit	den	zu	versteuernden	Anteil.

Das	Bundesfinanzministerium	stellt	 in	einem	Schreiben	vom	
19.4.2013	 fest,	 dass die vollständige oder teilweise Über-
nahme einzelner Kfz-Kosten (z. B. Treibstoffkosten, Versi-

cherungsbeiträge, Wagenwäsche) durch den Arbeitnehmer 
kein Nutzungsentgelt darstellt. Dies	 gilt	 auch	 für	 einzelne	
Kfz-Kosten,	 die	 zunächst	 vom	 Arbeitgeber	 verauslagt	 und	
anschließend	dem	Arbeitnehmer	weiterbelastet	werden,	oder	
wenn	der	Arbeitnehmer	zunächst	pauschale	Abschlagszahlun-
gen	leistet,	die	zu	einem	späteren	Zeitpunkt	nach	den	tatsäch-
lich	entstandenen	Kfz-Kosten	abgerechnet	werden.	

Ein den Nutzungswert minderndes Nutzungsentgelt muss 
daher arbeitsvertraglich oder aufgrund einer anderen ar-
beits- oder dienstrechtlichen Rechtsgrundlage für die Ge-
stellung des betrieblichen Kfz vereinbart worden sein und 
darf nicht die Weiterbelastung einzelner Kfz-Kosten zum 
Gegenstand haben. 

Beispiel 1: In	der	Überlassungsvereinbarung	ist	geregelt,	dass	
der	Arbeitnehmer	ein	Entgelt	in	Höhe	von	0,20	€	je	privat	ge-
fahrenen	Kilometer	zu	zahlen	hat.	Hier	handelt	es	sich	um	ein	
pauschales	Nutzungsentgelt.	Der	pauschale	Nutzungswert	ist	
um	dieses	Nutzungsentgelt	zu	kürzen.

Beispiel 2: Der	Arbeitnehmer	kann	das	Kfz	mittels	einer	Tank-
karte	des	Arbeitgebers	betanken.	In	der	Überlassungsvereinba-
rung	ist	geregelt,	dass	der	Arbeitnehmer	ein	Entgelt	in	Höhe	
der	privat	veranlassten	Treibstoffkosten	zu	zahlen	hat.	Der	Ar-
beitgeber	hat	den	Betrag	für	den	vom	Arbeitnehmer	anlässlich	
privater	 Fahrten	 verbrauchten	 Treibstoff	 ermittelt	 und	 vom	
Gehalt	des	Folgemonats	einbehalten.
Die	nachträgliche	Kostenübernahme	durch	den	Arbeitnehmer	
ist	kein	Nutzungsentgelt.	Aus	den	übernommenen	Treibstoff-
kosten	wird	nicht	dadurch	ein	Nutzungsentgelt,	dass	der	Ar-
beitnehmer	zunächst	auf	Kosten	des	Arbeitgebers	tanken	kann	
und	erst	anschließend	die	Treibstoffkosten	ersetzen	muss.

Konsequenz:	Vermeidung	der	teilweisen	Übernahmen	einzel-
ner	 Kfz-Kosten;	 dafür	 Vereinbarung	 eines	 pauschalen	 Nut-
zungsentgeltes.

10. Abzugsfähigkeit von Zivilprozesskosten 
als außergewöhnliche Belastung werden 
eingeschränkt

Mit	 Urteil	 vom	 12.5.2011	 hat	 der	 Bundesfinanzhof	 unter	
Änderung	 seiner	Rechtsprechung	entschieden,	dass	Zivilpro-
zesskosten	–	darunter	fallen	auch	Scheidungskosten	–	einem	
Steuerpflichtigen	 unabhängig	 vom	 Gegenstand	 des	 Rechts-
streits	zwangsläufig	entstehen	und	somit	als	außergewöhnli-
che	Belastung	steuerlich	abziehbar	sein	können.	

Entsprechend	 ließ	 das	 Schleswig-Holsteinische	 Finanzge-
richt	in	seinem	Urteil	vom	7.4.2013	die	Kosten	eines	in	einem	
Scheidungsfolgenverfahren	beauftragten	(britischen)	Rechts-
anwalts	in	Höhe	von	18.000	€	und	die	mit	dem	Verfahren	in	
Zusammenhang	 stehenden	 Reisekosten	 in	 Höhe	 von	 830	 €	
als	 außergewöhnliche	 Belastungen	 zum	 steuerlichen	 Abzug	
zu.	 Auch	 das	 Finanzgericht	 Düsseldorf	 hat	 mit	 Urteil	 vom	
19.2.2013	 die	mit	 einer	 Ehescheidung	 zusammenhängenden	
Gerichts-	und	Anwaltskosten	in	vollem	Umfang	in	Höhe	von	
8.195	 €	 steuerlich	 anerkannt.	 Die	 Kosten	 betrafen	 auch	 die	
Aufwendungen	im	Zusammenhang	mit	dem	Versorgungsaus-
gleich,	dem	Zugewinnausgleich	und	dem	nachehelichen	Un-
terhalt.

Die Neuregelung des Einkommensteuergesetzes durch das 
Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetz schließt Aufwen-
dungen für Zivilprozesskosten vom Abzug als außergewöhn-
liche Belastung ab Inkraft-Treten des Gesetzes (30.6.2013) 
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grundsätzlich aus,	 es	 sei	denn	es	handelt	 sich	um	Aufwen-
dungen,	 ohne	 die	 der	 Steuerpflichtige	 Gefahr	 liefe,	 seine	
Existenzgrundlage	zu	verlieren	und	seine	lebensnotwendigen	
Bedürfnisse	in	dem	üblichen	Rahmen	nicht	mehr	befriedigen	
zu	können.

11. Steuerliche Behandlung des  
Arbeitszimmers

Aufwendungen	 für	 ein	 häusliches	 Arbeitszimmer	 sowie	 die	
Kosten	 der	 Ausstattung	 können	 als	 Betriebsausgaben	 ab-
gezogen	 werden,	 wenn	 für	 die	 betriebliche	 oder	 berufliche	
Tätigkeit	 kein	 anderer	 Arbeitsplatz	 zur	 Verfügung	 steht.	 Die	
Höhe	 der	 abziehbaren	 Aufwendungen	 wird	 dann	 gesetzlich	
auf	1.250	€	begrenzt.	Die	Beschränkung	der	Höhe	nach	gilt	
nicht,	wenn	das	Arbeitszimmer	den	Mittelpunkt	der	gesamten	
betrieblichen	und	beruflichen	Betätigung	bildet.

Unter	 einem	 häuslichen	 Arbeitszimmer	 wird	 ein	 Raum	 ver-
standen,	der	 seiner	 Lage,	 Funktion	und	Ausstattung	nach	 in	
die	 häusliche	 Sphäre	 des	 Steuerpflichtigen	 eingebunden	 ist	
und	 vorwiegend	 der	 Erledigung	 gedanklicher,	 schriftlicher,	
verwaltungstechnischer	oder	organisatorischer	Arbeiten	dient.	
Ein	 solcher	Raum	 ist	 typischerweise	mit	Büromöbeln	 einge-
richtet,	wobei	der	Schreibtisch	regelmäßig	das	zentrale	Mö-
belstück	ist.	

Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 
10.10.2012 setzt ein häusliches Arbeitszimmer nicht zwin-
gend voraus, dass es mit bürotypischen Einrichtungsgegen-
ständen ausgestattet ist und nur für Bürotätigkeiten ge-
nutzt wird. Jedenfalls	kommt	die	Nutzung	des	„Übezimmers“	
eines	Berufsmusikers	der	Nutzung	eines	„typischen“	Arbeits-
zimmers	durch	Angehörige	anderer	Berufsgruppen	gleich.	Der	
BFH	vermochte	der	Auffassung	der	Vorinstanz,	das	Übezimmer	
ähnele	bei	wertender	Betrachtungsweise	eher	einem	Tonstu-
dio	als	einem	Arbeitszimmer,	bei	dem	die	Kosten	in	voller	Höhe	
steuerlich	berücksichtigt	worden	wären,	nicht	zu	folgen.	

12. Werbungskosten bei einem Sprachkurs 
im Ausland

Aufwendungen	für	eine	der	beruflichen	Fortbildung	dienenden	
Reise	sind	dann	als	Werbungskosten	abziehbar,	wenn	sie	durch	
den	Beruf	veranlasst	sind.	Bei	einem	Fortbildungslehrgang	zum	
Erwerb	 oder	 zur	 Vertiefung	 von	 Fremdsprachenkenntnissen,	
der	nicht	am	Wohnort	des	Steuerpflichtigen	stattfindet,	wird	
das	Finanzamt	im	Rahmen	einer	Gesamtwürdigung	prüfen,	ob	
neben	den	reinen	Kursgebühren	auch	die	Aufwendungen	für	
die	mit	dem	Sprachkurs	verbundene	Reise	beruflich	veranlasst	
und	demzufolge	als	Werbungskosten	abziehbar	sind.	Der	voll-
ständige	Abzug	auch	dieser	Aufwendungen	setzt	voraus,	dass	
die	Reise	ausschließlich	oder	nahezu	ausschließlich	der	beruf-
lichen	Sphäre	zuzuordnen	ist.	
	

Liegt	der	Reise	kein	unmittelbarer	beruflicher	Anlass	zugrunde,	
sind	die	mit	dem	Sprachkurs	verbundenen	Reisekosten	aufzu-
teilen,	sofern	der	erwerbsbezogene	Anteil	nicht	von	unterge-
ordneter	Bedeutung	ist.	Im	Fall	der	Aufteilung	der	mit	einem	
Sprachkurs	 verbundenen	 Reisekosten	 darf	 der	 touristische	
Wert	des	Aufenthalts	am	Kursort	nicht	unbeachtet	bleiben.	

Anders als bei sonstigen der Fortbildung dienenden Rei-
sen besteht bei Sprachreisen für die Wahl des auswärti-
gen Kursortes regelmäßig keine unmittelbare berufliche 
Veranlassung. Deshalb wird die Ortswahl in diesen Fällen 
auch von privaten, in der Regel touristischen Interessen 
des Steuerpflichtigen bestimmt sein.	Mangels	eines	anderen	
Aufteilungsmaßstabs	kann	in	diesen	Fällen	von	einer	hälftigen	
Aufteilung	sämtlicher	mit	der	Reise	verbundenen	Kosten	aus-
gegangen	werden.

13. Steuerliche Behandlung einer Grund-
stücksschenkung an ein Kind bei an-
schließender Weiterschenkung

Zum	Jahresende	wird	häufig	über	familiäre	Dispositionen	auch	
finanzieller	Art	und	insbesondere	auch	über	das	Verschenken	
von	 Immobilienvermögen	 nachgedacht.	 Hohe	 Freibeträge	
bei	Familienangehörigen	sind	dabei	vielfach	der	Grund,	eine	
Durchgangsperson	zwischen	Schenker	und	Beschenktem	ein-
zusetzen	(sog.	Kettenschenkung).	

Dabei	gilt	es	einige	Regeln	zu	beachten,	damit	die	Freibeträge	
auch	 rechtlich	 richtig	 ausgeschöpft	 werden	 können.	 So	 hat	
z.	B.	der	Bundesfinanzhof	in	seinem	Urteil	vom	1.7.2013	ent-
schieden,	dass	bei	einer	Zuwendung,	die	jemand	entsprechend	
einer	bestehenden	Verpflichtung	 in	vollem	Umfang	an	einen	
Dritten	weitergibt,	schenkungsteuerrechtlich	nur	eine	Zuwen-
dung	 aus	 dem	 Vermögen	 des	 Zuwendenden	 an	 den	 Dritten	
vorliegt.	Wendet	 der	Bedachte	hingegen	den	 ihm	 zugewen-
deten	Gegenstand	ohne eine solche rechtliche Verpflichtung 
freigebig einem Dritten zu, liegen eine Schenkung des Zu-
wendenden an den Bedachten und eine Schenkung des Be-
dachten an den Dritten vor. Entsprechend	können	jeweils	die	
Freibeträge	in	Anspruch	genommen	werden.

Ob	ein	Bedachter	über	einen	zugewendeten	Gegenstand	frei	
verfügen	 kann	 oder	 diesen	 einem	 Dritten	 zuwenden	 muss,	
ist	 unter	 Berücksichtigung	 der	 abgeschlossenen	 Verträge,	
ihrer	 inhaltlichen	 Abstimmung	 untereinander	 sowie	 der	mit	
der	 Vertragsgestaltung	 erkennbar	 angestrebten	 Ziele	 der	
Vertragsparteien	 zu	entscheiden.	Die	Verpflichtung	zur	Wei-
tergabe	kann	sich	aus	einer	ausdrücklichen	Vereinbarung	im	
Schenkungsvertrag	oder	aus	den	Umständen	ergeben.	Für	die	
Annahme	einer	Weitergabeverpflichtung	des	Bedachten	reicht	
es	 jedoch	nicht	 aus,	 dass	 der	 Zuwendende	weiß	oder	 damit	
einverstanden	ist,	dass	der	Bedachte	den	zugewendeten	Ge-
genstand	unmittelbar	im	Anschluss	an	die	Schenkung	an	ei-
nen	Dritten	weiterschenkt.
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14. Grundzüge der neu eingeführten  
„Lohnsteuer-Nachschau“ 

Mit	der	Einführung	einer	sog.	„Lohnsteuer-Nachschau“	durch	
das	Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetz	soll	das	Finanzamt	
in	die	Lage	versetzt	werden,	sich	insbesondere	einen	Eindruck	
über	die	räumlichen	Verhältnisse,	das	tatsächlich	eingesetzte	
Personal	 und	 den	 üblichen	 Geschäftsbetrieb	 zu	 verschaffen.	
Dieses	 Ermittlungsverfahren	 dient	 allein	 der	 Kontrolle	 der	
steuerlichen	Pflichten	auf dem Gebiet der Lohnsteuer.	Andere	
Steuern	sind	nicht	betroffen.

Eine	 Lohnsteuer-Nachschau	 darf	 nur	 während	 der	 üblichen	
Geschäfts-	 und	 Arbeitszeiten	 stattfinden.	 Die	 Beauftragten	
dürfen	 ohne vorherige Ankündigung	 und	 außerhalb	 einer	
Lohnsteuer-Außenprüfung	Grundstücke	und	Räume	von	Per-
sonen,	die	eine	gewerbliche	oder	berufliche	Tätigkeit	ausüben,	
betreten.	Wohnräume	hingegen	dürfen	nicht	betreten	werden,	
es	 sei	 denn	 es	 besteht	 dringende	Gefahr	 für	 die	 öffentliche	
Sicherheit	und	Ordnung.

Die	von	der	Lohnsteuer-Nachschau	betroffenen	Personen	ha-
ben	 auf	 Verlangen	 Lohn-	 und	 Gehaltsunterlagen,	 Aufzeich-
nungen,	Bücher,	Geschäftspapiere	und	andere	Urkunden	über	
die	 der	 Lohnsteuer-Nachschau	 unterliegenden	 Sachverhalte	
vorzulegen	und	Auskünfte	 zu	 erteilen,	 soweit	 dies	 zur	 Fest-
stellung	einer	steuerlichen	Erheblichkeit	zweckdienlich	ist.	

Welche	Unterlagen	dies	sind,	bestimmt	sich	nach	der	Einschät-
zung	 des	 Amtsträgers.	 Das	 Vorlageersuchen	 der	 Unterlagen	
muss	aber	konkret	begründet	werden.	Ein	Ermitteln	ins	Blaue	
ist	nicht	zulässig.	Geben	die	getroffenen	Feststellungen	hierzu	
Anlass,	 kann	 von	 der	 allgemeinen	Nachschau	 ohne	 vorheri-
ge	Prüfungsanordnung	zu	einer	Außenprüfung	übergegangen	
werden.	Auf	den	Übergang	zur	Lohnsteuer-Außenprüfung	ist	
jedoch	schriftlich	hinzuweisen.

Die	 Verhältnisse,	 die	 anlässlich	 einer	 Lohnsteuer-Nachschau	
festgestellt	werden,	können	auch	bei	der	Steuerveranlagung	
einer	 dritten	 Person	–	 i.	 d.	 R.	 beim	Arbeitnehmer	 –	 berück-
sichtigt	werden.

Anmerkung: Mit	 der	 Einführung	 der	 Lohnsteuer-Nachschau	
sind	 leider	viele	Aspekte	als	ungeklärt	und	 rechtlich	proble-
matisch	anzusehen.	Hier	ist	z.	B.	fraglich,	ob	die	Durchführung	
die	Möglichkeit	einer	Selbstanzeige	verhindert	und	wie	weit	
eine	Nachschau	wirklich	„zwangsweise“	durchgeführt	werden	
darf.	Zu	dem	komplexen	Thema	wird	ein	klärendes	Schreiben	
des	Bundesfinanzministeriums	erwartet.

15. Änderungen bei „Rechnungen“ 

Damit	 eine	 Rechnung	 zum	Vorsteuerabzug	 berechtigt,	muss	
sie	strenge	Kriterien	erfüllen,	die	im	Umsatzsteuergesetz	ex-
plizit	geregelt	sind.	Das	jüngst	verabschiedete	Amtshilfericht-
linien-Umsetzungsgesetz	verschärft	diese	Regelungen	weiter.	
Dabei	gilt	Folgendes	zu	beachten:

Gutschriften:	 In	 den	 Fällen	 der	 Ausstellung	 der	 Rechnung	
durch	den	Leistungsempfänger	oder	durch	einen	von	ihm	be-

auftragten	Dritten	muss	die	Angabe	„Gutschrift“	(anstelle	von	
Rechnung)	enthalten	sein.	

Reiseleistung/Differenzbesteuerung:	 Der	 bisherige	 Hinweis	
„Differenzbesteuerung	nach	§	25	 (oder	§	25a	UStG)“	 ist	 jetzt	
–	 je	nach	Sachverhalt	–	zwingend	um	die	Angaben	„Sonder-
regelung	 für	 Reiseleistungen“	 bzw.	 „Gebrauchsgegenstände/
Sonderregelung“	 bzw.	 „Kunstgegenstände/Sonderregelung“	
bzw.	 „Sammlerstücke	 und	 Antiquitäten/Sonderregelung“	 zu	
ergänzen.

Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers/Reverse-
Charge-Verfahren: Beim	 sog.	 Reverse-Charge-Verfahren	
(betroffen	können	u.	a.	Bauleistungen,	Leistungen	an	auslän-
dische	 Unternehmer	 sein)	 schuldet	 der	 Leistungsempfänger	
die	Umsatzsteuer.	Führt	demnach	ein	Unternehmen	Leistun-
gen	aus,	die	unter	das	Verfahren	 fallen,	muss	die	Rechnung	
zwingend	die	Angabe	 „Steuerschuldnerschaft	des	 Leistungs-
empfängers“	enthalten.	Auch	der	Begriff	„Reverse	Charge“	ist	
zusätzlich	erlaubt	und	 für	Rechnungen	an	ausländische	Un-
ternehmer	anzuraten.

Fristen für die Rechnungsausstellung:	Rechnungen	für	inner-
gemeinschaftliche	 Lieferungen	 und	 sonstige	 Leistungen	 an	
Unternehmer	in	einem	anderen	Mitgliedstaat	(Reverse-Char-
ge-Verfahren)	müssen	bis	zum	15.	des	Folgemonats	(=	Monat	
der	Umsatzausführung)	ausgestellt	werden.

16. Kosten einer Betriebsveranstaltung als 
steuerpflichtiger Lohn

Zuwendungen	eines	Arbeitgebers	anlässlich	einer	Betriebsver-
anstaltung	 sind	erst	 bei	Überschreiten	einer	 Freigrenze	 (von	
110	€/Person)	 als	 steuerpflichtiger	Arbeitslohn	 zu	qualifizie-
ren.	Diese	Kosten	sind	grundsätzlich	zu	gleichen	Teilen	sämt-
lichen	 Teilnehmern	 zuzurechnen.	 Eine	Voraussetzung	 für	die	
Annahme	von	Arbeitslohn	 ist,	dass	die	Teilnehmer	durch	die	
Leistungen	objektiv	bereichert	sind.	

Dies	hat	der	BFH	mit	Urteil	vom	16.5.2013	entschieden	und	
seine	bisher	gegenteilige	Rechtsprechung	geändert.	Zu	einer	
objektiven	Bereicherung	führen	dabei	nur	solche	Leistungen,	
die	von	den	teilnehmenden	Arbeitnehmern	unmittelbar	kon-
sumiert	werden	können,	also	vor	allem	Speisen,	Getränke	und	
Musikdarbietungen.	Aufwendungen	des	Arbeitgebers,	die	die	
Ausgestaltung	der	Betriebsveranstaltung	betreffen	(z.	B.	Mie-
ten	und	Kosten	für	die	Beauftragung	eines	Eventveranstalters)	
bereichern	die	Teilnehmer	hingegen	nicht	und	bleiben	deshalb	
bei	der	Ermittlung	der	maßgeblichen	Kosten	unberücksichtigt.	

In	 einem	weiteren	Urteil	 hat	 der	 BFH	 entschieden,	 dass	 die	
Kosten	der	Veranstaltung	nicht	nur	auf	die	Arbeitnehmer,	son-
dern	 auf	 alle	 Teilnehmer	 (z.	 B.	 auch	 Familienangehörige)	 zu	
verteilen	 sind.	 Der	 danach	 auf	 Begleitpersonen	 entfallende	
Anteil	der	Kosten	wird,	so	der	BFH	ebenfalls	entgegen	seiner	
früheren	Auffassung,	den	Arbeitnehmern	bei	der	Berechnung	
der	Freigrenze	auch	nicht	als	eigener	Vorteil	zugerechnet.

Mit	 Urteil	 vom	 12.12.2012	 hat	 der	 BFH	 entschieden,	 dass	
eine	 ständige	 Anpassung	 des	 Höchstbetrags	 (Freigrenze)	 an	
die	Geldentwertung	nicht	Aufgabe	des	Gerichts	sei.	Nach	sei-

Für Gewerbetreibende/Freiberufler
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ner	Auffassung	ist	zumindest	für	das	Jahr	2007	noch	an	der	
Freigrenze	in	Höhe	von	110	€	festzuhalten.	Er	fordert	jedoch	
die	Finanzverwaltung	auf,	„alsbald“	den	Höchstbetrag	auf	der	
Grundlage	von	Erfahrungswissen	neu	zu	bemessen.	

17. Keine rückwirkende Verzinsung bei 
Wegfall eines Investitions abzugsbetrags

Gibt	der	Unternehmer	die	Absicht	zu	einer	Investition	auf,	für	
die	er	einen	Investitionsabzugsbetrag	erhalten	hat,	verliert	er	
rückwirkend	den	Anspruch	auf	die	Steuervergünstigung.	Die	
betreffende	 Einkommensteuer	 muss	 er	 dann	 nachzahlen	 –	
aber	ohne	einen	Zinszuschlag.	Dies	hat	der	Bundesfinanzhof	
(BFH)	nunmehr	mit	Urteil	vom	11.7.2013	entschieden.	

Der	BFH	widerspricht	damit	der	gegenteiligen	Gesetzesausle-
gung	durch	die	Finanzverwaltung.	Das	Gesetz	hat	die	Verzin-
sung	 lediglich	 für	 die	 rückwirkende	 Streichung	 eines	 Inves-
titionsabzugsbetrags	 nach	 durchgeführter	 Investition	wegen	
Nichteinhaltung	 bestimmter	 Nutzungsvoraussetzungen	 ge-
regelt.	Dem	Gesetzgeber	 sei	bewusst	gewesen,	dass	 sich	bei	
Ausbleiben	der	 Investition	eine	vergleichbare	Rechtslage	er-
gibt.	 Gleichwohl	 ordnet	 er	 für	 diesen	 Fall	 die	 rückwirkende	
Verzinsung	 nicht	 ausdrücklich	 an.	 Von	 einem	 Versehen	 des	
Gesetzgebers	 ist	 nicht	 auszugehen.	 Deshalb	 gilt	 der	 Grund-
satz,	dass	auf	einem	rückwirkenden	Ereignis	beruhende	Steu-
ernachzahlungen	nicht	rückwirkend	zu	verzinsen	sind.

Anmerkung: Der	BFH	hat	damit	die	in	zahlreichen	Betriebs-
prüfungen	erörterte	Frage	nach	der	rückwirkenden	Verzinsung	
der	 Steuernachforderung	 zugunsten	 der	 Unternehmer	 ent-
schieden	–	allerdings	nur	mit	Wirkung	für	die	Vergangenheit.	
Denn	 für	 ab	 2013	 beanspruchte	 Investitionsabzugsbeträge	
ist	die	Verzinsung	bei	rückwirkendem	Wegfall	des	Anspruchs	
durch	das	Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetz	ausdrücklich	
gesetzlich	geregelt	worden.

18. Einlage als Gestaltungsmissbrauch

Der	Abzug	von	Schuldzinsen	als	Betriebsausgaben	wird	durch	
eine	 Vorschrift	 im	 Einkommensteuergesetz	 (EStG)	 einge-
schränkt.	Hat	der	Unternehmer	mehr	aus	dem	Betriebsvermö-
gen	 entnommen,	 als	 dem	Betrieb	 zuvor	 durch	 Einlagen	und	
Gewinne	 zugeführt	 wurde,	 entstehen	 sog.	 Überentnahmen.	
Schuldzinsen	werden,	soweit	sie	auf	Überentnahmen	beruhen,	
pauschal	dem	Gewinn	wieder	hinzugerechnet.

Der	Bundesfinanzhof	(BFH)	hat	mit	Urteil	vom	21.8.2012	ent-
schieden,	dass	die	kurzfristige	Einzahlung	von	Geld	auf	ein	be-
triebliches	Konto	einen	Missbrauch	von	Gestaltungsmöglich-
keiten	darstellen	kann,	wenn	sie	allein	dazu	dienen	soll,	die	
Hinzurechnung	nicht	abziehbarer	Schuldzinsen	zu	vermeiden.

Im	entschiedenen	Fall	wollte	ein	Steuerpflichtiger	die	Hinzu-
rechnung	nicht	abziehbarer	Schuldzinsen	dadurch	vermeiden,	
dass	er	jeweils	zum	Ende	des	Jahres	und	nur	für	wenige	Tage	
hohe	Geldbeträge	auf	ein	betriebliches	Konto	einzahlte.	Das	
Geld	hatte	er	sich	von	einem	Kreditinstitut	geliehen.	Die	Ein-
zahlungen	 sollten	 als	 Einlagen	 den	 für	 die	 Berechnung	 der	
nicht	 abziehbaren	 Schuldzinsen	 maßgeblichen	 Überentnah-
mesaldo	vermindern.

Der	BFH	kam	jedoch	zu	dem	Entschluss,	dass	die	Einzahlungen	
zwar	Einlagen	sind,	dass	sie	jedoch	zu	einem	Gestaltungsmiss-
brauch	führen.	Zum	einen	waren	die	Einlagen	für	den	Betrieb	
wirtschaftlich	ohne	Bedeutung	und	sollten	allein	dazu	dienen,	

die	persönliche	Steuer	zu	mindern.	Zum	anderen	könnte	auf	
dem	vom	Steuerpflichtigen	eingeschlagenen	Weg	der	Zweck	
der	Vorschrift	im	EStG,	den	Schuldzinsenabzug	effektiv	zu	be-
grenzen,	vollständig	unterlaufen	werden.	

19. Strenge Anforderungen zur Anerken-
nung eines Ehegatten-Arbeitsverhält-
nisses

Ehegatten-Arbeitsverhältnisse	 unterliegen	 besonderen	 Vor-
aussetzungen	und	stehen	ständig	im	Visier	der	Finanzverwal-
tung.	Damit	solche	Arbeitsverhält	nisse	auch	steuerlich	aner-
kannt	 werden,	 müssen	 sie	 zivilrechtlich	 wirksam	 vereinbart	
und	der	Vereinbarung	entsprechend	tatsächlich	durchgeführt	
werden.	Gleichzeitig	müssen	sie	 inhaltlich	dem	entsprechen,	
was	bei	Arbeitsverträgen	unter	Fremden	üblich	ist.

Bei	 Verträgen	 zwischen	 Fremden	wird	üblicherweise	 die	Ar-
beitszeit	 festgelegt,	d.	h.	an	welchen	Tagen	und	zu	welchen	
Stunden	der	Arbeitnehmer	zu	arbeiten	hat.	Es	ist	unter	Frem-
den	nicht	üblich,	dass	sich	der	Arbeitnehmer	lediglich	zu	einer	
bestimmten	wöchentlichen	oder	gar	monatlichen	Anzahl	von	
Arbeitsstunden	verpflichtet	und	es	dabei	völlig	dem	Arbeitge-
ber	überlassen	bleibt,	zu	bestimmen,	wann	die	Arbeit	im	Ein-
zelnen	zu	leisten	ist	oder	aber	dies	in	der	freien	Entscheidung	
des	Arbeitnehmers	liegt.	Dies	kann	zwar	auch	unter	Fremden	
ausnahmsweise	vorkommen.	Bei	einem	Arbeitsverhältnis,	das	
nur	 eine	 Teilzeitbeschäftigung	 zum	Gegenstand	hat,	werden	
das	Aufgabengebiet	und	der	zeitliche	Einsatz	des	Arbeitneh-
mers	 auch	 in	 Arbeitsverträgen	 unter	 fremden	 Dritten	 nicht	
stets	in	allen	Einzelheiten	festgelegt,	sondern	der	Weisungs-
befugnis	des	Arbeitgebers	überlassen.	Zum	Nachweis	der	vom	
Arbeitnehmer	 erbrachten	 Arbeitsleistung	 können	 dann	 aber	
Belege,	z.	B.	in	Form	von	Stundenzetteln,	üblich	sein.

Das	Finanzgericht	Düsseldorf	hat	mit	Urteil	vom	6.11.2012	die	
Forderung	 aufgestellt,	 dass	 die	 Arbeitsleistung	 –	 sofern	 sie	
sich	nicht	aus	der	Art	der	Tätigkeit	ergibt	–	durch	Festlegung	
der	 Arbeitszeiten	 geregelt	 oder	 durch	 Stundenaufzeichnun-
gen	 nachgewiesen	 werden	 muss.	 Entsprechend	 wurden	 die	
Zahlungen	an	den	Ehegatten	 inklusive	gezahlter	Lohnsteuer,	
Solidaritätszuschlag	und	die	abgeführten	Beiträge	zur	Sozial-
versicherung	wegen	fehlender	Nachweise	nicht	als	Betriebs-
ausgaben	berücksichtigt,	sondern	als	Entnahme	qualifiziert.

20. Einnahmenzuschätzung wegen fehler-
hafter Kassenaufzeichnungen bei Ge-
winnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG

Der	 Besteuerung	 sind	 die	 Buchführung	 und	 die	 Aufzeich-
nungen	 zugrunde	 zu	 legen,	 soweit	 kein	Anlass	 besteht,	 ihre	
sachliche	 Richtigkeit	 zu	 beanstanden.	 Wenn	 eine	 formell	
ordnungsmäßige	 Buchführung	mit	 an	 Sicherheit	 grenzender	
Wahrscheinlichkeit	 sachlich	 unrichtig	 ist,	 kann	 ihr	 Ergeb-
nis	von	der	Finanzverwaltung	ganz	oder	teilweise	verworfen	
werden.	 Entsprechend	 werden	 die	 Besteuerungsgrundlagen	
geschätzt.

Diese	Grundsätze	finden	auch	Anwendung	auf	Steuerpflichti-
ge,	die	nicht	zur	Buchführung	verpflichtet	sind,	sondern	ihre	
Gewinne	nach	Maßgabe	des	§	4	Abs.	3	EStG	ermitteln	 (sog.	
„4-III-Rechner“).	Deshalb	müssen	die	Aufzeichnungen	so	klar	
und	vollständig	sein,	dass	sie	einem	sachverständigen	Dritten	
in	vertretbarer	Zeit	den	Umfang	seiner	Einkünfte	plausibel	ma-
chen.	Die	(ggf.	freiwillige	und	im	eigenen	Interesse	liegende)	
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Aufbewahrung	aller	Belege	ist	im	Regelfall	auch	notwendige	
Voraussetzung	 für	 den	 Schluss,	 dass	 die	 Betriebseinnahmen	
vollständig	erfasst	und	die	geltend	gemachten	Aufwendungen	
durch	den	Betrieb	veranlasst	sind.	

Aufzeichnungen,	 die	 handschriftlich	 auf	 einem	 Formblatt	
„Kasse“	oder	in	elektronischer	Form	erfolgt	sind,	weisen	zwar	
Tageseinnahmen	aus.	Diesen	Eintragungen	müssen	jedoch	Be-
lege	(Kassenendbons	u.	Ä.)	beigefügt	sein,	aus	denen	erkenn-
bar	wäre,	wie	die	Summen	der	Einnahmen	ermittelt	worden	
sind.	Einen	Nachweis	für	die	geldmäßige	Kassenführung	stellt	
das	Zählprotokoll	dar.	

21. Einkünfteerzielungsabsicht bei  
Ferienwohnungen

Bei	 der	 Vermietung	 von	 Ferienwohnungen	 sind	 strenge	 Re-
geln	zu	beachten,	wenn	die	anfallenden	Aufwendungen	auch	
steuerlich	geltend	gemacht	werden	sollen.	Dabei	geht	die	Fi-
nanzverwaltung	 bei	 einer	 ausschließlich	 an	wechselnde	 Fe-
riengäste	 vermieteten	und	 in	der	übrigen	Zeit	 hierfür	 bereit	
gehaltenen	Ferienwohnung	ohne	weitere	Prüfung	von	der	Ein-
künfteerzielungsabsicht	des	Steuerpflichtigen	aus,	sodass	hier	
auch	alle	Aufwendungen	steuerlich	berücksichtigt	werden.

Wird	 eine	 Ferienwohnung	 jedoch	 zeitweise	 vermietet	 und	
zeitweise	selbst	genutzt	oder	behält	sich	der	Steuerpflichtige	
eine	zeitweise	Selbstnutzung	vor,	ist	diese	Art	der	Nutzung	Be-
weisanzeichen	für	eine	auch	private,	nicht	mit	der	Einkünte-
erzielung	zusammenhängende	Veranlassung	der	Aufwendun-
gen.	 In	diesen	Fällen	 ist	die	Einkünfteerzielungsabsicht	stets	
zu	prüfen.	

Nach	einer	Entscheidung	des	Bundesfinanzhofs	vom	16.4.2013	
ist	die	Überprüfung	der	Einkünfteerzielungsabsicht	des	Steu-
erpflichtigen	schon	dann	erforderlich,	wenn	er	sich	eine	Zeit	
der	 Selbstnutzung	 vorbehalten	 hat,	 unabhängig	 davon,	 ob,	
wann	und	in	welchem	Umfang	er	von	seinem	Eigennutzungs-
recht	tatsächlich	Gebrauch	macht.	Unerheblich	ist	dabei	auch,	
ob	sich	der	Vorbehalt	der	Selbstnutzung	aus	einer	einzelver-
traglich	vereinbarten	Vertragsbedingung	oder	aus	einem	for-
mularmäßigen	Mustervertrag	ergibt.

22. Einkünfteerzielungsabsicht bei der  
Vermietung von Gewerbeobjekten 

Bei	Gewerbeimmobilien	ist	nach	einer	Entscheidung	des	Bun-
desfinanzhofs	vom	19.2.2013	stets	im	Einzelfall	festzustellen,	
ob	der	Steuerpflichtige	beabsichtigt,	auf	die	voraussichtliche	
Dauer	der	Nutzung	einen	Überschuss	der	Einnahmen	über	die	
Werbungskosten	zu	erzielen.

Aufwendungen	 für	 ein	 nach	 Anmietung	 leer	 stehendes	 Ge-
werbeobjekt	 können	 als	 vorab	 entstandene	Werbungskosten	
abziehbar	sein,	wenn	der	Steuerpflichtige	–	als	gewerblicher	
Zwischenmieter	–	die	Einkünfteerzielungsabsicht	hinsichtlich	
dieses	Objekts	erkennbar	aufgenommen	und	sie	später	nicht	
aufgegeben	hat.

Ist	dem	Steuerpflichtigen	von	Anfang	an	bekannt	oder	zeigt	
sich	später	aufgrund	bislang	vergeblicher	Vermietungsbemü-
hungen,	dass	für	ein	seit	Jahren	leer	stehendes	Objekt,	so	wie	
es	 baulich	 gestaltet	 ist,	 kein	Markt	 besteht	 und	 es	 deshalb	
nicht	 vermietbar	 ist,	 muss	 er	 –	 will	 er	 die	 Aufnahme	 oder	
Fortdauer	 seiner	 Vermietungsabsicht	 belegen	 –	 zielgerichtet	

darauf	hinwirken,	u.	U.	auch	durch	bauliche	Umgestaltungen	
einen	vermietbaren	Zustand	des	Objekts	zu	erreichen.	Gelingt	
dies	nicht,	können	Werbungskosten	nicht	mehr	steuerlich	gel-
tend	gemacht	werden.

23. Nutzung eines Gebäudes, auf das eige-
ne Aufwendungen geleistet wurden, zur 
Einkunftserzielung

Trägt	 der	 Steuerpflichtige	 Kosten	 zur	 Herstellung	 eines	 im	
Eigentum	 seines	 Ehegatten	 stehenden	Gebäudes,	 das	 er	 zur	
Erzielung	von	betrieblichen	Einkünften	nutzt,	sind	nach	einer	
Entscheidung	 des	 Bundesfinanzhofs	 vom	 19.12.2012	 seine	
Aufwendungen	steuerlich	zu	aktivieren	und	nach	den	für	Ge-
bäude	geltenden	Regeln	abzuschreiben.

Die	Berechtigung	zur	Vornahme	von	Absetzungen	für	Abnut-
zung	setzt	nicht	voraus,	dass	der	Steuerpflichtige	Eigentümer	
–	im	entschiedenen	Fall	eines	Gebäudes	–	ist,	für	das	er	Auf-
wendungen	getätigt	hat.	Ausschlaggebend	ist	vielmehr,	ob	er	
Aufwendungen	im	betrieblichen	Interesse	trägt.	

Endet	die	Nutzung	des	Gebäudes	zur	Einkunftserzielung	durch	
den	 Steuerpflichtigen,	 ergibt	 sich	 daraus	 keine	 Auswirkung	
auf	 seinen	Gewinn.	 Ein	noch	nicht	 abgeschriebener	Restbe-
trag	der	Aufwendungen	wird	erfolgsneutral	ausgebucht.	Der	
verbleibende	 Betrag	 geht	 dabei	 nicht	 unter.	 Vielmehr	 ist	 er	
dem	Eigentümer	des	Wirtschaftsguts	als	Anschaffungs-	oder	
Herstellungskosten	des	Wirtschaftsguts	zuzurechnen.

24. Die Zuordnung eines gemischt genutz-
ten Gebäudes zum Unternehmen muss 
„zeitnah“ sein

Ein	Unternehmer	kann	die	gesetzlich	geschuldete	Steuer	 für	
Lieferungen	und	sonstige	Leistungen,	die	von	einem	anderen	
Unternehmer	für	sein	Unternehmen	ausgeführt	worden	sind,	
als	 Vorsteuer	 abziehen.	 Bei	 richtlinienkonformer	 Auslegung	
wird	für	das	Unternehmen	eine	Leistung	nur	bezogen,	wenn	
sie	zur	(beabsichtigten)	Verwendung	für	Zwecke	einer	nach-
haltigen	 und	 gegen	 Entgelt	 ausgeübten	 Tätigkeit	 bezogen	
wird,	die	im	Übrigen	steuerpflichtig	sein	muss,	damit	der	Vor-
steuerabzug	nicht	ausgeschlossen	ist.

Ist	ein	Gegenstand	–	wie	in	dem	vom	Bundesfinanzhof	(BFH)	
am	11.7.2012	entschiedenen	Fall	ein	hergestelltes	Einfamili-
enhaus	–	sowohl	für	den	unternehmerischen	Bereich	als	auch	
für	den	nicht	unternehmerischen	privaten	Bereich	des	Unter-
nehmers	 vorgesehen	 (gemischte	 Nutzung),	 wird	 der	 Gegen-
stand	nur	dann	für	das	Unternehmen	bezogen,	wenn	und	so	
weit	der	Unternehmer	ihn	seinem	Unternehmen	zuordnet.	
	
Die	 Zuordnung	 eines	Gegenstands	 zum	Unternehmen	 erfor-
dert	 eine	 durch	 Beweisanzeichen	 gestützte	 Zuordnungsent-
scheidung	 des	Unternehmers,	 die	 zeitnah	 zu	 dokumentieren	
ist.	Dabei	ist	die	Geltendmachung	des	Vorsteuerabzugs	regel-
mäßig	ein	gewichtiges	Indiz	für,	die	Unterlassung	eines	mögli-
chen	Vorsteuerabzugs	ein	ebenso	gewichtiges	Indiz	gegen	die	
Zuordnung	 eines	 Gegenstands	 zum	 Unternehmen.	 Auch	 die	
bilanzielle	 und	 ertragsteuerrechtliche	 Behandlung	 kann	 ggf.	
ein	Indiz	für	die	umsatzsteuerrechtliche	Behandlung	sein.

Bitte beachten Sie!		Gibt	es	keine	Beweisanzeichen	für	eine	
Zuordnung	 zum	 Unternehmen,	 kann	 diese	 nicht	 unterstellt	
werden!	 Der	 BFH	 hat	 in	 mehreren	 Entscheidungen	 geklärt,	
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dass	die	Zuordnungsentscheidung	spätestens	und	mit	endgül-
tiger	Wirkung	in	einer	„zeitnah“	erstellten	Umsatzsteuererklä-
rung	 für	das	 Jahr,	 in	das	der	 Leistungsbezug	 fällt,	 nach	au-
ßen	dokumentiert	werden	kann.	Der letztmögliche Zeitpunkt 
hierfür ist der 31. Mai des Folgejahres.

25. Umsatzsteuerrisiko bei „Gutschriften“  

Die	Abrechnung	einer	Leistung	kann	auch	im	Wege	einer	Gut-
schrift	erfolgen.	Die	Abrechnungsgutschrift	stellt	 jedoch	der	
Leistungsempfänger	 und	 nicht	 der	 Leistende	 aus.	 Das	 Um-
satzsteuergesetz	legte	bis	dato	nicht	grundsätzlich	fest,	eine	
Gutschrift	als	„Gutschrift“	zu	bezeichnen.	Durch	das	Amtshil-
ferichtlinie-Umsetzungsgesetz	wird	der	Katalog	der	Pflichtan-
gaben	in	einer	Rechnung	erweitert	und	folgende	Neuregelung	
eingeführt:	

In	den	Fällen	der	Ausstellung	der	Rechnung	durch	den	Leis-
tungsempfänger	oder	durch	einen	von	ihm	beauftragten	Drit-
ten	 muss	 die	 Angabe	 „Gutschrift“	 (anstelle	 von	 Rechnung)	
enthalten	sein.	

Anmerkung: Gutschriften	 müssen	 also	 als	 solche	 explizit	
auch	so	bezeichnet	werden,	da	ansonsten	kein	Vorsteuerabzug	
möglich	 ist.	Das	Wort	„Gutschrift“	sollte	also	nur	auf	solche	
Sachverhalte	angewendet	werden,	bei	denen	die	Abrechnung	
durch	 den	 Leistungsempfänger	 erfolgt	 und	 nicht	 z.	 B.	 auf	
Rechnungsberichtigungen.

26. Abgrenzung von Lieferungen und sons-
tigen Leistungen bei der Abgabe von 
Speisen und Getränken

In	verschiedenen	Urteilen	haben	der	Bundesfinanzhof	und	der	
Europäische	Gerichtshof	zur	Abgrenzung	von	Lieferungen	und	
sonstigen	Leistungen	bei	der	Abgabe	von	Speisen	und	Geträn-
ken	Recht	gesprochen.	Nachdem	dieses	Thema	in	der	Praxis	zu	
viel	Verwirrung	geführt	hat,	äußert	sich	das	Bundesfinanzmi-
nisterium	 (BMF)	 nunmehr	 in	 einem	ausführlichen	 Schreiben	
zur	Anwendung	der	Urteile	wie	folgt:

•	 Lieferungen von Speisen unterliegen	 dem	 ermäßigten	
Umsatzsteuersatz	von	7	%.	

•	 Die Abgabe zubereiteter oder nicht zubereiteter Speisen 
und/oder von Getränken	 zusammen	mit	 ausreichenden	
unterstützenden	 Dienstleistungen,	 die	 deren	 sofortigen	
Verzehr	 ermöglichen,	 gilt	 als	 sonstige	 Leistung,	 die	 dem	
Steuersatz	von	19	%	unterliegt.	Die	Abgabe	von	Speisen	
und/oder	Getränken	ist	nur	eine	Komponente	der	gesam-
ten	Leistung,	bei	der	der	Dienstleistungsanteil	überwiegt.	

Ob	 der	 Dienstleistungsanteil	 qualitativ	 überwiegt,	 ist	 nach	
dem	Gesamtbild	der	Verhältnisse	des	Umsatzes	zu	beurteilen.	
Dabei	 sind	nur	Dienstleistungen	zu	berücksichtigen,	die	sich	
von	denen	unterscheiden,	die	notwendig	mit	der	Vermarktung	
der	Speisen	verbunden	sind.	

Solche	Dienstleistungselemente	bleiben	bei	der	Prüfung	unbe-
rücksichtigt.	Ebenso	sind	Dienstleistungen	des	speiseabgeben-
den	Unternehmers	oder	Dritter,	die	in	keinem	Zusammenhang	
mit	der	Abgabe	von	Speisen	stehen	(z.	B.	Vergnügungsange-
bote	 in	 Freizeitparks,	 Leistungen	 eines	 Pflegedienstes	 oder	
Gebäudereinigungsleistungen	außerhalb	eigenständiger	Cate-
ringverträge),	nicht	in	die	Prüfung	einzubeziehen.

Mit	der	Vermarktung	notwendige	Elemente	sind	u.	a.:	Zube-
reitung	der	Speisen,	Transport	der	Speisen	und	Getränke	zum	

Ort	 des	 Verzehrs,	 übliche	 Nebenleistungen	 (z.	 B.	 Verpacken,	
Beigabe	von	Einweggeschirr	oder	-besteck),	Bereitstellung	von	
Papierservietten,	Abgabe	von	Senf,	Ketchup,	Mayonnaise,	Ap-
felmus	oder	ähnlicher	Beigaben.

Nicht	 notwendig	mit	 der	 Vermarktung	 von	 Speisen	 verbun-
dene	und	damit	für	die	Annahme	einer	Lieferung	schädliche	
Dienstleistungselemente	 sind	 u.	 a.:	 Bereitstellung	 einer	 die	
Bewirtung	 fördernden	 Infrastruktur,	 Servieren	 der	 Speisen	
und	Getränke,	Gestellung	von	Bedienungs-,	Koch-	oder	Rei-
nigungspersonal,	 Durchführung	 von	 Service-,	 Bedien-	 oder	
Spülleistungen,	 Nutzungsüberlassung	 von	 Geschirr	 oder	 Be-
steck,	Überlassung	von	Mobiliar	 (z.	B.	 Tischen	und	Stühlen),	
individuelle	 Beratung	 bei	 der	 Auswahl	 der	 Speisen	 und	Ge-
tränke.

Anmerkung:	Die	Abgabe	von	Speisen	 (mit	oder	ohne	Beför-
derung)	 unterliegt	 stets	 dem	 ermäßigten	 Umsatzsteuersatz,	
wenn	 keine	 unterstützende	 Dienstleistung	 erfolgt.	 Ob	 das	
BMF	damit	 tatsächlich	mehr	Klarheit	über	alle	 in	der	Praxis	
vorkommenden	 Fälle	 schafft,	 sei	 dahingestellt.	 Betroffene	
Steuerpflichtige	 sollten	 sich	hier	 ausführlich	 beraten	 lassen,	
um	steuerliche	Fehler	zu	vermeiden!

27. Neue Nachweismöglichkeiten für inner-
gemeinschaftliche Lieferungen

Innergemeinschaftliche	 Lieferungen	 sind	 umsatzsteuerfrei.	
Jedoch	müssen	 die	 Voraussetzungen	 hierfür	 vom	 leistenden	
Unternehmer	nachgewiesen	werden.	

Eine	innergemeinschaftliche	Lieferung	liegt	vor,	wenn	bei	ei-
ner	Lieferung	die	folgenden	Voraussetzungen	erfüllt	sind:	

1.	 Der	 Unternehmer	 oder	 der	 Abnehmer	 hat	 den	 Gegen-
stand	 der	 Lieferung	 in	 das	 übrige	Gemeinschaftsgebiet	
befördert	oder	versendet;

2.	 der	Abnehmer	ist
a)	 ein	Unternehmer,	der	den	Gegenstand	der	Lieferung	

für	sein	Unternehmen	erworben	hat,
b)	 eine	 juristische	 Person,	 die	 nicht	 Unternehmer	 ist	

oder	die	den	Gegenstand	der	Lieferung	nicht	für	ihr	
Unternehmen	erworben	hat,	oder	

c)	 bei	der	Lieferung	eines	neuen	Fahrzeugs	auch	jeder	
andere	Erwerber

3.	 und	der	Erwerb	des	Gegenstands	der	Lieferung	unterliegt	
beim	Abnehmer	in	einem	anderen	Mitgliedstaat	den	Vor-
schriften	der	Umsatzbesteuerung.

Als	innergemeinschaftliche	Lieferung	gilt	auch	das	einer	Liefe-
rung	gleichgestellte	Verbringen	eines	Gegenstands.

Nach	 der	 mit	 Wirkung	 vom	 1.1.2012	 geänderten	 Umsatz-
steuerdurchführungsverordnung	 (UStDV)	war	 für	 solche	 Lie-
ferungen	sowohl	 in	Beförderungs-	als	auch	 in	Versendungs-
fällen	der	gesetzlich	vorgeschriebene	Belegnachweis	mit	einer	
sog.	Gelangensbestätigung	zu	führen.	In	der	Praxis	hat	es	sich	
aber	gezeigt,	dass	die	Gelangensbestätigung	als	einzige	Nach-
weismöglichkeit	zu	Anwendungsschwierigkeiten	geführt	hat.	

Mit	der	Neufassung	der	UStDV	wird	an	der	Gelangensbestä-
tigung	–	als	„einer“	Möglichkeit	zur	vereinfachten	Nachweis-
führung	–	festgehalten,	gleichzeitig	werden	jedoch	Vereinfa-
chungen	angeboten.	

So	wurde	z.	B.	bei	der	Gelangensbestätigung	selbst	die	bishe-
rige	Regelung	dahingehend	erweitert,	dass	auch	ein	von	dem	
Abnehmer	zur	Abnahme	des	Liefergegenstandes	Beauftragter	
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die	Gelangensbestätigung	unterzeichnen	kann.	Dies	kann	z.	B.	
ein	selbstständiger	Lagerhalter,	ein	anderer	Unternehmer	oder	
in	 einem	Reihengeschäft	der	 tatsächliche	 (letzte)	Abnehmer	
sein.	 Im	Übrigen	muss	 der	 Abnehmer	 die	 Gelangensbestäti-
gung	nicht	in	jedem	Fall	persönlich	unterzeichnen;	dies	kann	
auch	z.	B.	durch	einen	Arbeitnehmer	geschehen.	Daneben	wird	
auch	 zugelassen,	 dass	 der	 Unternehmer	 das	 Vorliegen	 einer	
innergemeinschaftlichen	 Lieferung	 mit	 einer	 Bescheinigung	
des	von	ihm	beauftragten	Spediteurs	belegen	kann.	

Der	Unternehmer	kann	den	Nachweis	aber	auch	mit	allen	an-
deren	zulässigen	Belegen	und	Beweismitteln	führen,	aus	de-
nen	 sich	 das	 Gelangen	 des	 Liefergegenstands	 in	 das	 übrige	
Gemeinschaftsgebiet	an	den	umsatzsteuerrechtlichen	Abneh-
mer	in	der	Gesamtschau	nachvollziehbar	und	glaubhaft	ergibt.	

Bitte beachten Sie: Liegen	dem	liefernden	Unternehmer	Be-
lege	 der	 in	 der	 UStDV	 genannten	 Art	 jedoch	 nicht	 vor	 und	
kann	 er	 die	 Steuerbefreiung	 einer	 innergemeinschaftlichen	
Lieferung	auch	mit	anderen	Belegen	oder	Beweismitteln	nicht	
führen,	geht	die	Finanzverwaltung	von	der	Steuerpflicht	der	
innergemeinschaftlichen	Lieferung	aus.

28. Bundessozialgericht ändert die Recht-
sprechung zur Statusbeurteilung der 
Selbstständigkeit in Familienbetrieben

Das	Bundessozialgericht	(BSG)	hat	in	2	Urteilen	vom	29.8.2012	
ausgeführt,	dass	ein	vertraglich	bestehendes	Weisungsrecht	–	
auch	wenn	es	tatsächlich	nicht	ausgeübt	wird	–	bedeutsam	für	
die	Abgrenzung	von	Beschäftigung	und	Selbstständigkeit	ist.	
Nach	neuer	Auffassung	des	BSG	ist	dem	Sozialversicherungs-
recht	 eine	bloße	 „Schönwetter-Selbstständigkeit”	 fremd,	 die	
nur	so	lange	gilt,	wie	keine	Konflikte	auftreten.	Im	Konfliktfall	
ist	allein	entscheidend,	was	vertraglich	vereinbart	wurde.

Danach	gilt	für	die	Praxis:	Maßgebend für die sozialversiche-
rungsrechtliche Beurteilung ist die abstrakte Rechtsmacht. 
Diese	wird	durch	Gebrauch	zusätzlich	bestätigt,	geht	aber	al-
lein	durch	fehlenden	Gebrauch	nicht	verloren.	

Anmerkung:	Demnach	ist	die	entgegenstehende	frühere	BSG-
Rechtsprechung	 überholt,	 nach	 der	 entscheidungserheblich	
war,	ob	die	zu	beurteilende	Person	„Kopf	und	Seele”	des	Be-
triebes,	alleiniger	Branchenkenner	oder	mit	den	Gesellschaf-
tern	 familiär	verbunden	 ist	oder	 in	der	Gesellschaft	 faktisch	
„frei	schalten	und	walten	kann”,	wie	sie	will.	

In	einem	weiteren	Verfahren	hat	das	BSG	ausgeführt,	dass	es	
auch	 bei	 der	 sozialversicherungsrechtlichen	Beurteilung	 von	
Familienangehörigen	 in	 Einzelunternehmen	 auf	 die	 abstrak-
te	 Rechtsmacht	 ankommt.	 Auch	 hier	 reicht	 eine	 „faktische	
Machtposition”	für	die	Annahme	einer	Selbstständigkeit	nicht.	

29. Reichweite einer Befreiung von der 
Rentenversicherungspflicht für Mitglie-
der berufsständischer Einrichtungen

Rentenversicherungspflichtige	 Mitglieder	 berufsständischer	
Versorgungseinrichtungen	wie	z.	B.	Ärzte,	Apotheker,	Juristen	
können	 sich	 auf	 Antrag	 von	 der	 Rentenversicherungspflicht	
befreien	 lassen.	 Das	 Bundessozialgericht	 (BSG)	 hat	 in	 zwei	
Fällen	entschieden,	dass eine Befreiung stets nur für diese 
konkrete Beschäftigung bei einem bestimmten Arbeitge-

ber bzw. für diese jeweils ausgeübte selbstständige Tätig-
keit gilt. Die	Befreiung	endet,	sobald	die	Beschäftigung	bzw.	
selbstständige	Tätigkeit	aufgegeben	wird.

Auswirkungen der BSG-Urteile in der Praxis: Bislang	waren	
die	Rentenversicherungsträger	in	ihrer	Verwaltungspraxis	da-
von	ausgegangen,	dass	eine	ausgesprochene	Befreiung	bei	ei-
ner	„berufsgruppenspezifischen”	Berufstätigkeit	in	den	klassi-
schen	Berufsfeldern	(Ärzte	in	Krankenhäusern,	Rechtsanwälte	
in	Rechtsanwaltskanzleien,	Steuerberater	in	Steuerberatungs-
gesellschaften,	 Wirtschaftsprüfer	 in	 Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaften,	 Apotheker	 in	 Apotheken	 u.	 a.)	 auch	 bei	 einem	
Arbeitgeberwechsel	 ihre	 Gültigkeit	 behält,	 sofern	 auch	 die	
übrigen	Voraussetzungen	durchgehend	vorliegen.	

Neu aufgenommene Beschäftigungen: Für	 nach	 dem	
31.10.2012	 aufgenommene	 Beschäftigungen	 sind	 stets	 bei	
jedem	Arbeitgeberwechsel	oder	einer	wesentlichen	Änderung	
des	Tätigkeitsfeldes	beim	selben	Arbeitgeber	ein	neues	Befrei-
ungsverfahren	und	damit	 ein	 erneuter	Befreiungsantrag	des	
Versicherten	erforderlich.	Dies	gilt	 auch	 für	Personen,	die	 in	
sogenannten	klassischen	Berufsfeldern	bei	typisch	berufsspe-
zifischen	Arbeitgebern	beschäftigt	sind.

Für in der Vergangenheit ausgesprochene Befreiungen:	So-
fern	Versicherte	aufgrund	einer	wesentlichen	Änderung	ihres	
Tätigkeitsfeldes	 oder	 eines	 Arbeitgeberwechsels	 nicht	 mehr	
über	eine	aktuelle	(beschäftigungsbezogene)	Befreiung	verfü-
gen,	empfiehlt	es	sich	grundsätzlich,	einen	neuen	Befreiungs-
antrag	bei	der	Deutschen	Rentenversicherung	zu	stellen.	Aus-
genommen	hiervon	 sind	wegen	des	aufgrund	der	bisherigen	
Verwaltungspraxis	bestehenden	Vertrauensschutzes	Personen,	
die	in	den	vorstehend	umschriebenen	„klassischen	Berufsfel-
dern	bei	typisch	berufsspezifischen	Arbeitgebern”	beschäftigt	
sind.	 Diese	 Beschäftigten	 müssen	 ein	 neues	 Befreiungsver-
fahren	erst	beim	nächsten	Arbeitgeberwechsel	bzw.	bei	einer	
wesentlichen	Änderung	der	Tätigkeit	einleiten.			

30. Die Partnerschaftsgesellschaft mbB: 
Eine Alternative für die „Freien Berufe“

Der	Bundesrat	segnete	am	5.7.2013	das	Gesetz	zur	„Einfüh-
rung	 einer	 Partnerschaftsgesellschaft	 mit	 beschränkter	 Be-
rufshaftung	(PartG	mbB)	und	zur	Änderung	des	Berufsrechts	
der	Rechtsanwälte,	Patentanwälte	und	Steuerberater“	ab.

Damit	wird	die	Haftung	für	berufliche	Fehler	auf	das	Gesell-
schaftsvermögen	beschränkt,	 die	Haftung	 für	 andere	 Schul-
den	wie	Mieten	und	Löhne	bleibt	unbeschränkt	bestehen.	Im	
Gegenzug	wird	 ein	angemessener,	 berufsrechtlich	geregelter	
Versicherungsschutz	 eingeführt	 und	 die	 Partnerschaft	 wird	
einen	Namenszusatz	führen,	der	auch	in	das	Partnerschaftsre-
gister	einzutragen	ist.	Als	Beispiel	einer	zulässigen	Abkürzung	
ist	u.	a.	das	Kürzel	„mbB“	ausdrücklich	gesetzlich	vorgesehen.

Für	eine	aus	Anwälten	(Rechtsanwälte	und	Patentanwälte)	be-
stehende	Partnerschaftsgesellschaft	mit	beschränkter	Berufs-
haftung	sind	als	Mindestversicherungssumme	2,5	Millionen	€	
vorgesehen.	Eine	aus	Steuerberatern	oder	Wirtschaftsprüfern	
bestehende	 Partnerschaftsgesellschaft	 mit	 beschränkter	 Be-
rufshaftung	muss	mit	1,0	Millionen	€	versichert	sein.	

Anmerkung:	Weitere	 Freie	 Berufe	mit	 gesetzlichem	Berufs-
recht	können	jederzeit	durch	eine	entsprechende	Regelung	in	
ihrem	Berufsrecht	 hinzutreten	 und	 die	 Partnerschaftsgesell-
schaft	mit	beschränkter	Berufshaftung	für	sich	nutzen.
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Für die GmbH und deren Geschäftsführer

31. Bilanzsteuerrechtliche Berücksichtigung 
von sog. Nur-Pensionszusagen

Nach	einer	Entscheidung	des	Bundesfinanzhofs	vom	28.4.2010	
ist	 eine	 Pensionsrückstellung	 nach	 dem	 Eintritt	 des	 Versor-
gungsfalls	mit	dem	Barwert	der	künftigen	Pensionsleistungen	
am	 Schluss	 des	Wirtschaftsjahres	 zu	 bewerten.	 Ein	 Verstoß	
gegen	den	sog.	Überversorgungsgrundsatz	liegt	nur	vor,	wenn	
künftige	Pensionssteigerungen	oder	-minderungen	am	Bilanz-
stichtag	berücksichtigt	werden,	nicht	jedoch	wenn	die	zuge-
sagte	Pension	höher	als	der	zuletzt	gezahlte	Aktivlohn	ist.

Bei	 der	 Prüfung	 einer	 sog.	 „Überversorgung“,	werden	 in	 die	
Berechnung	der	Aktivbezüge	auch	bei	einer	Betriebsaufspal-
tung	nur	diejenigen	Gehälter	einbezogen,	welche	von	der	die	
Altersversorgung	 zusagenden	Betriebskapitalgesellschaft	 ge-
zahlt	werden.

Erteilt eine GmbH ihrem Gesellschafter-Geschäftsführer 
eine sog. „Nur-Pensionszusage“, ohne dass dem eine ernst-
lich vereinbarte Umwandlung anderweitig vereinbarten Bar-
lohns zugrunde liegt, zieht die Zusage der Versorgungsan-
wartschaft regelmäßig eine sog. Überversorgung nach sich.

Das	Bundesfinanzministerium	teilte	 in	einem	Schreiben	vom	
13.12.2012	mit,	dass	es	das	Urteil	über	den	entschiedenen	Fall	
hinaus	–	also	generell	–	anwenden	will.	

32. Betriebsunterbrechungsversicherung-
bei einer GmbH sind Betriebsausga-
ben und keine verdeckten Gewinn-
ausschüttungen

Die	von	einer	GmbH	gezahlten	Versicherungsprämien	für	eine	
Betriebsunterbrechungsversicherung,	die	das	Erkrankungsrisi-
ko	der	Geschäftsführer	abdeckt,	stellen	nach	Auffassung	des	
Finanzgerichts	 Niedersachsen	 in	 seiner	 Entscheidung	 vom	
14.2.2013	Betriebsausgaben	dar	und	sind	nicht	als	verdeckte	
Gewinnausschüttungen	(vGA)	zu	qualifizieren.	

Dem	stehe	auch	nicht	die	ständige	Rechtsprechung	des	Bun-
desfinanzhofs	 (BFH)	 entgegen,	wonach	 z.	 B.	 Kosten	 für	 sog.	
Praxisausfallversicherungen	 als	 Kosten	 der	 privaten	 Lebens-
führung	 und	 damit	 nicht	 als	 Betriebsausgaben	 abgezogen	
werden	 können.	 Der	 BFH	 qualifiziert	 Aufwendungen	 eines	
Freiberuflers	für	eine	Betriebsunterbrechungsversicherung	als	
Kosten	der	Lebensführung,	wenn	die	Versicherung	das	allge-
meine	Erkrankungsrisiko	abdeckt.	Dies	gilt	auch	dann,	wenn	
das	Unternehmen	von	mehreren	Personen	 in	der	 Form	einer	
Personengesellschaft	 geführt	 wird	 und	 dieser	 die	 Versiche-
rungsleistungen	 zufließen	 sollen.	Die	Prämien	 sind	nach	der	
Entscheidung	des	BFH	sodann	Entnahmen,	während	die	Ver-
sicherungsleistungen,	die	der	Personengesellschaft	zufließen,	

Einlagen	der	Gesellschafter	darstellen.

Im	entschiedenen	Fall	wurde	jedoch	nicht	ein	eigenes	allge-
meines	Erkrankungsrisiko	abgesichert,	sondern	ein	eigenes	fi-
nanzielles	Risiko,	welches	sich	realisiert,	sofern	der	Geschäfts-
führer	länger	andauernd	erkrankt.	

Anmerkung: Das	FG	hat	die	Revision	gegen	das	Urteil	zuge-
lassen.	Das	Revisionsverfahren	ist	bei	dem	BFH	unter	dem	Ak-
tenzeichen	I	R	16/13	anhängig.

33. Nutzung einer spanischen Ferienimmo-
bilie kann steuerpflichtig sein

Es	entspricht	wohl	gängiger	Praxis	und	Empfehlung	einschlä-
giger	 Kreise,	 beim	 Ankauf	 einer	 spanischen	 Ferienimmobilie	
eine	 spanische	 Kapitalgesellschaft	 zu	 errichten	 und	 als	 Ei-
gentümerin	der	Immobilie	„vorzuschalten“,	vorzugsweise,	um	
spanische	 Wertzuwachs-	 und	 Erbschaftssteuern	 zu	 „erspa-
ren“,	aber	auch	aus	Gründen	der	Haftungsbeschränkung	so-
wie	der	Anonymität.	Dieses	Gestaltungsmodell	kann	jedoch	in	
Deutschland	„teuer“	werden,	weil	für	die	Immobiliennutzung	
meistens	 keine	 oder	 keine	marktübliche	Miete	 gezahlt	 wird	
und	 der	Mietverzicht	 dann	 eine	 verdeckte	Gewinnausschüt-
tung	der	Gesellschaft	an	ihre	Gesellschafter	darstellt.	Die	Ge-
sellschaft	verzichtet	nämlich	 in	aller	Regel	nur	aus	Gründen	
des	 gesellschaftlichen	 Näheverhältnisses	 auf	 eine	 entspre-
chende	„Vermögensmehrung“.	

Mit	 Urteil	 vom	 12.6.2013	 entschied	 nunmehr	 der	 Bundes-
finanzhof	 (BFH),	 dass	 die	 Nutzung	 einer	 spanischen	 Ferie-
nimmobilie	 in	 Deutschland	 zu	 beträchtlichen	 Einkommen-
steuerforderungen	 führen	 kann,	 wenn	 die	 Immobilie	 einer	
spanischen	Kapitalgesellschaft	gehört	und	deren	Gesellschaf-
ter	als	Nutzende	der	Immobilie	in	Deutschland	wohnen.	
	
Konkret	ging	es	um	eine	deutsche	Familie,	die	ein	auf	Mallorca	
belegenes	Grundstück	mit	einem	Einfamilienhaus	und	einem	
Schwimmbad	 erworben,	 „dazwischen“	 aber	 eine	 spanische	
Sociedad	Limitada,	vergleichbar	einer	deutschen	GmbH,	„ge-
schaltet“	hatte.	Das	Haus	wurde	von	den	Familienmitgliedern	
zu	 Urlaubszwecken	 unentgeltlich	 genutzt.	 Das	 Finanzamt	 –	
und	ihm	folgend	auch	der	BFH	–	nahm	an,	dass	die	Nutzung	
steuerpflichtige	verdeckte	Gewinnausschüttungen	der	Gesell-
schaft	an	ihre	Gesellschafter	nach	sich	zog.
	
Bitte beachten Sie! Beim	Kauf	einer	ausländischen	Ferienim-
mobilie	wird	das	Urteil	zu	beachten	sein.	Das	gilt	insbesondere	
für	Objekte	in	Spanien.	Die	Gefahr	einer	Nachversteuerung	in	
Deutschland	vermindert	sich	auch	nach	dem	neuen	deutsch-
spanischen	 Abkommen	 zur	 Vermeidung	 der	 Doppelbesteu-
erung	 nur	 dann,	 wenn	 die	 Nutzung	 in	 Spanien	 tatsächlich	
besteuert	wird;	eine	spanische	Steuer	wäre	dann	auf	die	deut-
sche	Einkommensteuer	anzurechnen.	
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34. Die elektronische Bilanz (E-Bilanz) – 
für Wirtschaftsjahre ab 2013

Bilanzierende Unternehmen	müssen	für	die	Wirtschaftsjahre	
ab	 2013	 Bilanz	 sowie	 Gewinn-	 und	 Verlustrechnung	 nach	
amtlich	vorgeschriebener	Gliederung	an	die	Finanzverwaltung	
elektronisch	übermitteln.	

Dies gilt unabhängig von der Rechtsform und der Größen-
klasse des bilanzierenden Unternehmens. Auch die anläss-
lich einer Betriebsveräußerung, Betriebsaufgabe, Änderung 
der Gewinnermittlungsart, eines Gesellschafterwechsels 
oder in Umwandlungsfällen aufzustellende Bilanz (E-Bilanz) 
ist durch Datenfernübertragung an die Finanzverwaltung zu 
übermitteln. 

35. SEPA: Überweisungen und Lastschriften 

Ein	einheitliches	Überweisungs-	und	Lastschriftverfahren	soll	
den	 Zahlungsverkehr	 im	 Euroraum	 erleichtern	 und	 sicherer	
machen.	 Jeder	 Kontoinhaber,	 ob	 Privatperson,	 Unternehmen	
oder	Verein,	ist	von	der	Umstellung	auf	SEPA	betroffen.	Damit	
können	alle	unabhängig	von	ihrem	Wohnort	ihren	gesamten	
bargeldlosen	 Euro-Zahlungsverkehr	 steuern,	 haben	 europa-
weit	freie	Kontowahl	und	können	sich	für	ihre	Kontoführung	
das	Kreditinstitut	mit	dem	besten	Preis-Leistungs-Verhältnis	
in	ganz	Europa	aussuchen.

Alle Unternehmen müssen bis zum 1.2.2014 die alten Ver-
fahren auf SEPA umstellen. Es	gibt	keine	Übergangsfrist	für	
Unternehmen.	 Nur	 der	 Einzelhandel	 kann	 das	 Elektronische	
Lastschriftverfahren	bis	zum	1.2.2016	weiter	nutzen.

Gläubiger-Identifikationsnummer:	 Unternehmen	 benötigen	
eine	Gläubiger-Identifikationsnummer,	die	sie	im	Internet	bei	
der	Deutschen	Bundesbank	beantragen	können.	Die	Bundes-
bank	 empfiehlt,	 diesen	 Prozess	 möglichst	 bis	 Ende	 Oktober	
2013	 abzuschließen.	 Die	 Gläubiger-Identifikationsnummer	
ist	eine	kontounabhängige	und	eindeutige	Kennung,	die	den	
Zahlungsempfänger	als	Lastschrift-Einreicher	zusätzlich	iden-
tifiziert.

Das SEPA-Lastschriftmandat umfasst	 die	 Zustimmung	 des	
Zahlenden	zum	Zahlungseinzug	an	das	Unternehmen	und	den	
Auftrag	an	die	eigene	Bank	zur	Einlösung	der	Zahlung.	Ab	dem	
1.2.2014	müssen	Unternehmen	bei	neuen	Vertragsabschlüssen	
und	 neuen	 Kunden	 (ohne	 bestehende	 Einzugsermächtigung)	
die	 SEPA-Mandate	 verwenden.	 Bisher erteilte Einzugser-
mächtigungen werden automatisch auf SEPA-Mandate 
umgestellt. Die Kunden sind jedoch über die Umstellung des 
Zahlverfahrens unter Angabe der Gläubiger-Identifikations-
nummer und Mandatsreferenz zu informieren!	

Für	Unternehmen	gibt	es	zwei	Lastschriftverfahren:

•	 Das	 SEPA-Basislastschriftverfahren	 steht	 allen	 offen.	
Eine	 Basislastschrift	 kann	 –	 wie	 eine	 Einzugsermächti-
gung	–	innerhalb	von	8	Wochen	nach	Belastung	zurück-
gegeben	werden.	Eine	Lastschrift	ohne	SEPA-Mandat	kön-
nen	Kunden	innerhalb	von	13	Monaten	zurückgeben.

•	 Das	 SEPA-Firmenlastschriftverfahren	 ist	 ausschließ-
lich	im	Verkehr	mit	Unternehmen	möglich.	Es	ähnelt	den	
heutigen	Abbuchungsauftragsverfahren.	Es	besteht	keine	
Möglichkeit	zur	Rückgabe.	Ausnahme:	Der	deutsche	Ein-
zelhandel	 kann	 das	 stark	 genutzte	 Elektronische	 Last-
schriftverfahren	bis	zum	1.2.2016	weiter	nutzen.

Ab	dem	1.2.2014	ersetzt	auch	die neue Kontokennung IBAN 
(International	Bank	Account	Number)	die	bisherige	nationale	
Kontokennung.	 Hat	 ein	 Unternehmen	mehrere	 Konten,	 wird	
für	jedes	Konto	eine	separate	IBAN	vergeben.

36. Anschaffung geringwertiger  
Wirtschaftsgüter

Selbstständig	nutzbare	bewegliche	Wirtschaftsgüter	des	An-
lagevermögens,	deren	Anschaffungs-	und	Herstellungskosten	
410	€	nicht	übersteigen,	können	seit	dem	1.1.2010	im	Jahr	der	
Anschaffung/Herstellung	wieder	sofort	abgeschrieben	werden.	

Wird	 die	 Sofortabschreibung	 in	 Anspruch	 genommen,	 sind	
GWG,	die	den	Betrag	 von	150	€	übersteigen,	 in	 einem	 lau-
fenden	 Verzeichnis	 zu	 erfassen,	 es	 sei	 denn,	 diese	 Angaben	
sind	aus	der	Buchführung	ersichtlich.	Entscheidet	sich	der	Un-
ternehmer	für	die	Sofortabschreibung	der	GWG	unter	410	€,	
gelten	 für	Wirtschaftsgüter	über	410	€	die	allgemeinen	Ab-
schreibungsregelungen.

Sammelposten:	Nach	wie	vor	besteht	die	Möglichkeit,	GWG	
über	150	€	und	unter	1.000	€	in	einen	jahresbezogenen	Sam-
melposten	 einzustellen	und	über	5	 Jahre	 abzuschreiben.	 Sie	
brauchen	dann	nicht	in	ein	laufendes	Verzeichnis	aufgenom-
men	 werden.	 Der	 Unternehmer	 kann	 auch	Wirtschaftsgüter	
unter	150	€	in	den	Sammelposten	aufnehmen.

Anmerkung: Das	Wahlrecht	für	die	Sofortabschreibung	oder	
den	 Sammelposten	 für	 alle	 in	 einem	Wirtschaftsjahr	 ange-
schafften	Wirtschaftsgüter	 von	150	€	bis	1.000	€	kann	nur	
einheitlich	ausgeübt	werden.

37. Sonderabschreibung für kleine und  
mittlere Unternehmen

Kleine	 und	 mittlere	 Unternehmen	 profitieren	 von	 der	 Son-
derabschreibung	von	bis	zu	20	%.	Werden	bewegliche	Wirt-
schaftsgüter	wie	z.	B.	Maschinen	angeschafft,	können	–	unter	
weiteren	 Voraussetzungen	 –	 im	 Jahr	 der	 Anschaffung	 oder	
Herstellung	 sowie	 in	 den	 folgenden	 vier	 Wirtschaftsjahren	
zur	normalen	Abschreibung	zusätzlich	Sonderabschreibungen	
in	Höhe	von	insgesamt	bis	zu	20	%	in	Anspruch	genommen	
werden.	Der	Unternehmer	kann	entscheiden,	in	welchem	Jahr	
er	wie	viel	Prozent	der	Sonderabschreibung	beanspruchen	will	
und	damit	die	Höhe	des	Gewinns	steuern.

Die	 für	 die	 Inanspruchnahme	 der	 Vergünstigung	 relevan-
ten	 Betriebsvermögensgrenzen	 beträgt	 bei	 Bilanzierenden	
235.000	€	bzw.	125.000	€	bei	Betrieben	der	Land-	und	Forst-
wirtschaft;	 die	 Gewinngrenzen	 bei	 Einnahme-Überschuss-
Rechnern	100.000	€.	

Handlungsempfehlungen und Gestaltungshinweise 
zum Jahresende 2013
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38. Investitionsabzugsbetrag in Anspruch 
nehmen - wenn sinnvoll

Steuerpflichtige	 können	 für	 neue	 oder	 gebrauchte	 bewegli-
che	Wirtschaftsgüter	des	Anlagevermögens,	die	sie	anschaf-
fen	oder	herstellen	wollen	–	unter	weiteren	Voraussetzungen	
wie	z.	B.	der	betrieblichen	Nutzung	zu	mindestens	90	%	und	
Einhaltung	 bestimmter	 Betriebsgrößenmerkmalen	 bzw.	 Ge-
winngrenzen	(wie	bei	der	Sonderabschreibung)	–,	bis	zu	40	%	
der	 voraussichtlichen	 Anschaffungs-	 oder	 Herstellungskos-
ten	 steuerlich	 gewinnmindernd	 abziehen.	 Der	 Abzugsbetrag	
darf	 im	 Jahr	 der	 Inanspruchnahme	 und	 den	 drei	 Vorjahren	
200.000	€	je	Betrieb	nicht	übersteigen.	

Beispiel: Ein	Unternehmer	will	für	seinen	Betrieb	im	Jahr	2014	
eine	Maschine	im	Wert	von	netto	50.000	€	anschaffen.	Hier-
für	 kann	 er	 bereits	 für	 2013	 einen	 Investitionsabzugsbetrag	
in	Höhe	 von	 40	%	 (=	 20.000	€)	 der	Anschaffungskosten	 in	
Anspruch	nehmen,	der	sich	in	diesem	Jahr	auch	gewinnmin-
dernd	auswirkt.

Der	 Unternehmer	 kann	 dann	 die	 Bemessungsgrundlage	 für	
die	weiteren	Abschreibungen	und	Sonderabschreibungen	auf	
30.000	€	vermindern,	um	die	erforderliche	steuerliche	Hinzu-
rechnung	auszugleichen.	Schafft	er	im	Jahr	2014	die	Maschi-
ne	 an,	 kann	 er	 zusätzlich	 eine	 Sonderabschreibung	 in	Höhe	
von	20	%	(=	6.000	€)	gewinnmindernd	ansetzen.

Unterbleibt	die	geplante	Investition	oder	ist	die	beabsichtigte	
Anschaffung/Herstellung	 und	 die	 später	 tatsächlich	 durch-
geführte	 Investition	 nicht	 gleichartig,	 ist	 die	 Berücksichti-
gung	des	 Investitionsabzugsbetrages	 in	dem	Wirtschaftsjahr	
rückgängig	 zu	machen,	 in	 dem	 der	 Abzug	 erfolgt	 ist.	 Dafür	
werden	bestandskräftige	Bescheide	korrigiert	und	es	entste-
hen	Zins	aufwendungen	 (Bitte	 beachten	 Sie	 jedoch	den	Bei-
trag	Nr.	17	„Keine	rückwirkende	Verzinsung	bei	Wegfall	eines	
Investitions	abzugsbetrags“	in	dieser	Ausgabe).

39. Investitionsabzugsbetrag auch für  
einen betrieblichen Pkw

Die	 Gewährung	 eines	 Investitionsabzugsbetrages	 setzt	 u.	 a.	
voraus,	 dass	 der	 Steuerpflichtige	 beabsichtigt,	 das	 begüns-
tigte	Wirtschaftsgut	 in	einer	 inländischen	Betriebsstätte	des	
Betriebs	ausschließlich	oder	fast	ausschließlich	betrieblich	zu	
nutzen	(=	betriebliche	Nutzung	zu	mindestens	90	%	im	Jahr	
des	Erwerbes	und	im	Folgejahr).	Des	Weiteren	muss	der	Steu-
erpflichtige	 das	Wirtschaftsgut	 in	 den	 beim	 Finanzamt	 ein-
zureichenden	Unterlagen	seiner	Funktion	nach	benennen	und	
die	Höhe	der	 voraussichtlichen	Anschaffungs-	oder	Herstel-
lungskosten	angeben.	Unter	diesen	Voraussetzungen	kann	der	
Investitionsabzugsbetrag	auch	für	einen	betrieblichen	Pkw	in	
Anspruch	genommen	werden.	Der	Nachweis	der	über	90%igen	
betrieblichen	Nutzung	ist	über	ein	Fahrtenbuch	zu	führen.

Anmerkung:	 Wird	 das	 Fahrzeug	 ausschließlich	 seinen	 Ar-
beitnehmern	zur	Verfügung	gestellt	–	dazu	zählen	auch	an-
gestellte	 GmbH-Geschäftsführer	 –,	 wird	 die	 ausschließliche	
betriebliche	 Nutzung	 vom	 Finanzamt	 ohne	 weitere	 Prüfung	
anerkannt.	

40. Geschenke an Geschäftsfreunde

Steuerpflichtige	 bedanken	 sich	 i.	 d.	 R.	 für	 die	 gute	 Zusam-
menarbeit	 am	 Jahresende	 bei	 ihren	 Geschäftspartnern	 mit	

kleinen	Geschenken.	Solche	„Sachzuwendungen“	an	Personen,	
die	 nicht	 Arbeitnehmer	 des	 Unternehmers	 sind	 –	 also	 z.	B.		
Kunden,	 Geschäftsfreunde	 usw.	 –	 dürfen	 als	 Betriebsausga-
ben	 abgezogen	 werden,	 wenn	 die	 Kosten	 der	 Gegenstände	
pro	 Empfänger	 und	 Jahr	 35	 €	 ohne	Umsatzsteuer	 (falls	 der	
Schenkende	 zum	 Vorsteuerabzug	 berechtigt	 ist)	 nicht	 über-
steigen.	Ist	der	Betrag	höher	oder	werden	an	einen	Empfänger	
im	Wirtschaftsjahr	mehrere	Geschenke	überreicht,	deren	Ge-
samtkosten	35	€	übersteigen,	entfällt	die	steuerliche	Abzugs-
möglichkeit	in	vollem	Umfang.	

Eine	Ausnahme	sind	Geschenke	bis	10	€.	Hier	geht	der	Fiskus	
davon	aus,	dass	es	sich	um	Streuwerbeartikel	handelt.	Hierfür	
entfällt	auch	die	Aufzeichnungspflicht	der	Empfänger.

Der	Zuwendende	darf	aber	Aufwendungen	von	bis	zu	10.000	€	
im	 Jahr	 pro	 Empfänger	 mit	 einem	 Pauschalsteuersatz	 von	
30	%	(zzgl.	Soli-Zuschlag	und	Kirchensteuer)	versteuern.	Der 
Aufwand stellt jedoch keine Betriebsausgabe dar! Er	hat	den	
Empfänger	von	der	Steuerübernahme	zu	unterrichten.	

Geschenke	 aus	 persönlichem	 Anlass	 (Geburtstag,	 Hochzeit	
und	 Hochzeitsjubiläen,	 Kindergeburt,	 Geschäftsjubiläum)	 im	
Wert	bis	40	€	müssen	nicht	pauschal	besteuert	werden.	Über-
steigt	der	Wert	 jedoch	35	€,	 ist	das	Geschenk	nicht	als	Be-
triebsausgabe	absetzbar!

41. Geschenke an Arbeitnehmer

Will	der	Arbeitgeber	seinen	Arbeitnehmer	neben	den	üblichen	
Zuwendungen	(Blumen	o.	Ä.)	auch	ein	Geschenk	z.	B.	zum	Jah-
resende	überreichen,	so	kann	er	eine	besondere	Pauschalbe-
steuerung	nutzen.	Geschenke	an	Mitarbeiter	können	danach	
bis	zu	einer	Höhe	von	10.000	€	pro	Jahr	bzw.	pro	Arbeitnehmer	
vom	Arbeitgeber	mit	30	%	(zzgl.	Soli-Zuschlag	und	Kirchen-
steuer)	 pauschal	 besteuert	werden.	 Sie	 sind	 allerdings	 sozi-
alversicherungspflichtig.	Der Arbeitgeber kann die Aufwen-
dungen (für Arbeitnehmer) als Betriebsausgaben ansetzen.

42. Weihnachtsfeier/Betriebsveranstaltung

Arbeitgeber	 können	 ihren	 Arbeitnehmern	 bei	 Betriebsveran-
staltungen	–	 also	 z.	B.	 für	 eine	Weihnachtsfeier	 –	 bis	 110	€	
(kein	Bargeld!)	 einschließlich	Umsatzsteuer	 je	 Veranstaltung	
und	Arbeitnehmer	steuerfrei	zuwenden.	

Bei	Überschreiten	der	Freigrenze	ist	der	gesamte	Betrag	dem	
Lohn	 hinzuzurechnen	 und	wird	 somit	 lohnsteuer-	 und	 sozi-
alversicherungspflichtig.	 Die	 Zuwendungen	 können	 jedoch	
durch	den	Arbeitgeber	mit	25	%	pauschal	versteuert	werden;	
dann	bleiben	sie	sozialversicherungsfrei.	

Anmerkung:	Siehe	auch	den	Beitrag	„Kosten	einer	Betriebs-
veranstaltung	als	steuerpflichtiger	Lohn“	in	dieser	Ausgabe.

43. Jahressteuerbescheinigung für Kapital-
erträge weiter beantragen

Durch	die	„Abgeltungsteuer“	ist	die	Einkommensteuer	auf	Ka-
pitalerträge	grundsätzlich	abgegolten	und	die	Steuerpflichti-
gen könnten ggf. auf	die	Anlage	KAP	(Einkünfte	aus	Kapital-
vermögen)	bei	ihrer	Steuererklärung	seit	2009	verzichten.	Die	
Banken	versenden	daher	Bescheinigungen	über	die	Zinserträ-
ge	aus	dem	vergangenen	Jahr	oft	nur	auf	Verlangen.
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Für	Kapitalanleger	ist	es	in	vielen	Fällen	dennoch	sinnvoll,	bei	
ihrer	Bank	eine	Jahressteuerbescheinigung	zu	verlangen	und	
diese	ihrer	Steuererklärung	–	mit	der	Anlage	KAP	–	beizufü-
gen.	Solche	Fälle	können	z.	B.	sein:

•	 Ein	Freistellungsauftrag	wurde	nicht	oder	 in	zu	geringer	
Höhe	erteilt	bzw.	ausgeschöpft.	Bis	zur	Höhe	des	Sparer-
Pauschbetrages	(bei	Einzelpersonen	801	€	und	bei	Verhei-
rateten	1.602	€)	kann	der	Bank	ein	sogenannter	Freistel-
lungsauftrag	erteilt	werden.	Zinseinnahmen	bis	zur	Höhe	
des	Sparer-Pauschbetrages	sind	steuerfrei.	

•	 Der	 persönliche	 Steuersatz	 liegt	 unter	 dem	Abgeltungs-
steuersatz	von	25	%	und	auf	der	Anlage	KAP	wird	die	so-
genannte	Günstigerprüfung	beantragt.

•	 Steuerpflichtige	 können	 die	 Einbeziehung	 der	 Kapitaler-
träge	in	die	Bemessungsgrundlage	für	den	Spendenabzug	
beantragen.	

•	 Die	 Ausnutzung	 von	 Verlustverrechnungen	 aus	 privaten	
Veräußerungsgeschäften	soll	beansprucht	werden.

•	 Bei	der	Berechnung	der	Abgeltungsteuer	durch	die	Bank	
wurde	eine	Ersatzbemessungsgrundlage	angewandt.

In	diesen	Fällen	ist	die	Abgabe	der	Anlage	KAP	für	den	Steuer-
zahler	freiwillig.	Er	kann	und	sollte	sich	die	zu	viel	einbehalte-
ne	Steuer	zurückholen.

Daneben	 sind	 Fälle	 denkbar,	 in	 denen	 die	 Finanzämter	 die	
Jahressteuerbescheinigungen	im	Rahmen	der	Bearbeitung	der	
Steuererklärungen	anfordern.	

Des	Weiteren	muss	die	Anlage	KAP	u.	a.	auch	bei	Auslandskon-
ten	und	 -depots	 oder	 Zinsen	aus	Privatdarlehen,	 verdeckten	
Gewinnausschüttungen,	 Steuererstattungszinsen,	 Veräuße-
rungsgewinnen	 aus	 GmbH-Anteilen	 und	 Lebensversicherun-
gen	ausgefüllt	werden.	

Anmerkung:	 Es	 empfiehlt	 sich	 demnach	 die	 Jahressteuerbe-
scheinigungen	immer	beim	Geldinstitut	anzufordern.

44. Termin Abgeltungsteuer:  
Bis 15.12.2013 ggf. Verlustbeschei-
nigung bei der Bank beantragen

Werden	 mit	 Aktien,	 die	 nach	 dem	 31.12.2008	 angeschafft	
wurden,	 Verluste	 erzielt,	 werden	 diese	 von	 den	 Banken	 au-
tomatisch	 beachtet	 und	 vorgetragen.	 Ein	 Verlustausgleich	
zwischen	den	Konten	und	Depots	von	Ehegatten	bzw.	unter-
schiedlicher	 Banken	 erfolgt	 nicht.	 Eine	 solche	 Verrechnung	
kann	nur	im	Wege	der	Veranlagung	erfolgen.	

Dazu muss der Anleger eine Verlustbescheinigung bei der 
Bank beantragen. Die Verlustbescheinigung für das laufende 
Jahr ist bis spätestens 15.12.2013 zu verlangen. 

Nach	Ausstellung	 einer	 Verlustbescheinigung	wird	 der	 darin	
ausgewiesene	Verlust	nicht	wieder	 in	den	Verlusttopf	einge-
stellt,	 um	 eine	 doppelte	 Berücksichtigung	 zu	 vermeiden.	 Er	
muss	in	der	Einkommensteuer-Veranlagung	geltend	gemacht	
werden.

Anmerkung: Ob	eine	Verlustbescheinigung	beantragt	werden	
soll,	hängt	von	vielen	Faktoren	ab	und	sollte	vorher	mit	uns	
besprochen	 werden!	 Die	 Beantragung	 einer	 Verlustbeschei-
nigung	 kann	 sich	 u.	 a.	 empfehlen,	 wenn	 im	 laufenden	 Jahr	
Kapitalerträge	bei	Banken	 erzielt	werden,	 die	mit	Kapitaler-
tragsteuer	belastet	sind	und	mit	Verlusten	bei	anderen	Banken	
verrechnet	werden	können.	

45. Dauerhafte Aufbewahrung von Unter-
lagen zu den Einkünften aus Kapital-
vermögen

Bis	 31.12.2008	wurden	 Zinsen,	 Dividenden	 und	 private	 Ver-
äußerungsgewinne	unterschiedlich	besteuert.	So	blieben	z.	B.	
private	 Veräußerungsgewinne	 aus	 Aktien	 und	 Investment-
fonds	–	außerhalb	der	einjährigen	Haltefrist	–	steuerfrei.	

Zum	 Beweis	 der	 Höhe	 der	 Anschaffungskosten	 zum	 Kauf-
zeitpunkt	sollten	alle	Kaufbelege	von	Wertpapieren	sowie	die	
Depotauszüge	aufbewahrt	werden.	 So	 kann	auch	 in	 (ferner)	
Zukunft	nachgewiesen	werden,	zu	welchem	Kaufpreis	welches	
Wertpapier	zu	welchem	Zeitpunkt	erworben	wurde.	

Dies ist insbesondere dann wichtig, wenn Wertpapiere vor 
dem 1.1.2009 gekauft wurden, deren Veräußerungsgewinne 
steuerfrei bleiben. Aber	 auch	 beim	Wechsel	 der	 depotfüh-
renden	Bank	können	diese	Unterlagen	erhebliche	steuerliche	
Bedeutung	haben.

46. Aufbewahrungsfristen

Die	Aufbewahrungsfrist	beginnt	mit	dem	Schluss	des	Kalen-
derjahres,	in	dem	die	letzte	Eintragung	in	das	Buch	gemacht,	
das	 Inventar,	 die	 Eröffnungsbilanz,	 der	 Jahresabschluss	 oder	
der	Lagebericht	aufgestellt,	der	Handels-	oder	Geschäftsbrief	
empfangen	oder	abgesandt	worden	oder	der	Buchungsbeleg	
entstanden	ist.	

Im	 Einzelnen	 können	 nachfolgend	 aufgezeigte	 Unterlagen	
nach	dem	31.12.2013	vernichtet	werden:	

•	 Aufbewahrungsfrist 10 Jahre*:	Bücher,	Inventare,	Bilan-
zen,	 Rechnungen	 und	 Buchungsbelege	 (Offene-Posten-
Buchführung)	 –	 d.	 h.	 Bücher	 mit	 Eintragung	 vor	 dem	
1.1.2004,	 Bilanzen	 und	 Inventare,	 die	 vor	 dem	1.1.2004	
aufgestellt	sind,	sowie	Belege	mit	Buchfunktion.

•	 Aufbewahrungsfrist 6 Jahre*: Empfangene	Handels-	und	
Geschäftsbriefe	sowie	Kopien	von	abgesandten	Handels-	
und	Geschäftsbriefen,	sonstige	Unterlagen	–	d.	h.	Unter-
lagen	und	Lohnkonten,	die	vor	dem	1.1.2008	entstanden	
sind.

*	Dies	gilt	nicht,	soweit	Bescheide	noch	nicht	endgültig	und	
soweit	Rechtsbehelfs-	oder	Klageverfahren	anhängig	sind.

47. Bitte alle Steuerbescheide  
zur Prüfung einreichen!

In	manchen	Fällen	überlassen	uns	Mandanten	Steuerbeschei-
de	nicht	rechtzeitig	zur	Prüfung,	z.	B.	weil	das	Ergebnis	mit	der	
bei	der	Zusendung	der	Steuererklärung	gemachten	Prognose	
übereinstimmt.	Leider	wird	dann	meistens	zu	einem	späteren	
Zeitpunkt,	z.	B.	bei	der	Bearbeitung	der	nächsten	Steuererklä-
rung,	festgestellt,	dass	zwar	das	Ergebnis	zutreffend	ist,	aber	
nicht	alle	hier	angebrachten	Vorbehalte,	die	nach	der	Abga-
benordnung	aufzunehmen	wären,	im	Bescheid	enthalten	sind.	
Des	Weiteren	 können	 durch	 geänderte	 Rechtsauffassung	 zu	
den	 steuerlichen	 Themen,	 z.	 B.	 durch	 geänderte	 Rechtspre-
chung	 des	 Bundesfinanzhofs,	 Rechtsbehelfsmöglichkeiten	
ausgeschöpft	werden.

Wir bitten Sie deshalb, – immer – alle Bescheide sofort nach 
Eingang zur Prüfung an uns weiterzuleiten!


